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OLG Nürnberg v. 15. 11. 1990

-BU 387/90
: NJW RR 1991,414

LAG Fronkfurl v. 27. 2.1991

- 9 To 301/90

BAG v. 9.1.1990
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Gl Leirsöue

Prospehhoftung / Bouherrenmodell /vorgesehene Nutzung /
zugesicherte Eigenschoft

Bei der Prüfung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit von Prospektongoben ist ouf

die totsöchlicl'ren Verhöltnisse zumZeilpunkt der Prospektierung obzustellen.

Ob eine im Prospekt vorgesehene Nutzung eine ,,zugesicherte Eigenschoft" ist,

richtet sich noch dem lnholt des Boubetreuungs- bzw. Generolunternehmer-

vertrog, die den Leistungserfolg definieren.

Die Grunderwerbsteuer gehört zu den Grundstücksbeschoffungskosten. Sie ist

doher nicht Bestondteil einer,,Bou- und Bounebenkostengorontiel
(OlG Korlsruhe Urt.v.12. 9.1989 -B U IB0/BZ- rkr. noch Nichtonnohmebeschluß
des BGH v.21.3.1991 - RPKU 1.032191)

Anwoltspflichten / Kündigung eines Arbeitsverlroges

Der Rechtsonwolt verletzt seine Sorgfoltspflicht, wenn er ein KÜndigungs-

schreiben lediglich durch einfochen Brief zur Post gibt. Er hot durch Auswohl der

Versendungsort dofür zu sorgen, doß der Zugong einer empfongsbedÜritigen

Erklörung nochgewiesen werden konn. Gerode in Föllen einer befÜrchteten

ZugongJvereitelung kommt die Zustellung durch Vermittlung des Gerichts-
rr^llzichcrc ncm 813? BGß in Betrocht-

{OLG Nürnberg Urt.v. 15.ll.1990 - B U 387/90 - NJW RR 1991, 414)

Nochbesserungsorbeiten / Buchführung / Johresobschluß

Der Mondont mulJ den Steuerberoter zur Nochbesserung ouffordern und lhn

durch Fristsetzung in Verzug setzen. Noch Fristoblouf hot er dos Recht, die

Nochbesserungsorbeiten durch Dritte vornehmen zu lossen (sog. Ersotzvor-

nohme) und konn die Aufwendungen erstottet verlongen (vgl. $ 633 BG$.
(OLG Köln Urt.v. 12. 4.1991 - 11 U 41/901

Anm.: Dos Recht des Steuerberoters zur Nochbesserung entföllt, wenn dos
Vertrouensverhöltnis zum Mondonten so gestört ist, doD diesem eine Noch-
besserung durch den Steuerberoter unzumutbor ist.

Prospehhoftung /Anderung der Rechtsprechung zu Grunderwerbsteuer /
Verflechtung

lm Folle der Verflechtung der Vermittlungsgesellschoft mit der gewerblichen

Zwischenmieterin und der Verwoltungsgesellschoft schuldet der Bouherr

keinerlei Vermittl u ngsprovision.

Keine Prospekthoftung, wenn die steuerlichen Angoben in einem Emissions-

prospekt zum Stichto g 7.l0.l98l von der domols geübten Proxis der Londes-

finonzverwoltung ousgingen und den Grunderwerbsteueronteil nur ouf den

Grundstückso nteil bezogen.
(OLG Koblenz Urt.v.5.9.]989 -3U174/88 - rkr. durch Nichtonnohmebeschluß
des BGH v. 14.3.l99l - RPK U 1.036/911
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Treuhönder

- Anderung d. Rechtsprechung

- Dritthoftung

- Gesomtschuld
: Reg reD-lAusg leichsonspruch

- Hoftungsousschluß f. steuerliche
Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: subsidiöre Hoftung

- unmittelbo rer Vermögensschoden
- Plonobweichung
: Nutz-/Wohnflache

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verflechtungshinweis

- freiberufliche Tötigkeir, $ 1B ESIG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wg. d. Steuervorteile

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbeginn,

Bouherrenvertröge
: Wirtschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zweckerreichung

Umwondlung

- RKW-Gutochten

- Schuldübernohme

UnterholtsHoge

- Streitwertgesto ltung

Verdeche Gewin noussch üttu n g

- Schoden
: Steuervorteile

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung ($5lo WPO)
- Treuhond

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Art d. Beru{stötigkeit
: Treuhönder

- Belehrungspflicht u. Fehler u.

Veriöhrungsvorsch rift, Sekundö ronspruch
: keine -

Treuhönder; Wp
- Veriöhrungsbeginn
: Bouherrenvertröge
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Feh I buchung, Sto m m kopitolforderung
: Kouf v. Unternehmensonteilen
: Steuerberoterhonoro r, vermeidbores

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
-d.RA
Versicherungsleistung

- Rückforderung

Versicherungsschutz

- Ansprüche gegen Versicherer

- wissentl. Pfl ichtuerletzu ng
: Kousolitöt
: Provisionsvereinborung
: Wirksomkeit, AGBG

- Zohlungsonspruch

Verspötungszuschlöge

- Schoden

Vorteilsousgleich

- o ufgedröngte Steuerberoterleistun g
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BGH v. 17.5.1990 - lX ZR 85, 89: NJW 1991,32
:WM 1991,1554

BGH v. 26.9.1990 - lV ZR 147/89
:881990,2362
BGH v. 28.11.1990 - XIIZR 130/89
BGH v. 16.1.1991 - Vll ZR 14/90: RPK U 1023/91
:WM 1991,695

BGH V. 17.1.1991- Vil ZR 143/89: WM 1991,769

BGH v. 3l.l.l99l - lX ZR 124/90: WM 1991, Bl4
BGH v. 6. 2.1991 - Vtll 7R 26/90
BGH v. 18.12.90 - Xl ZR 176/89

OLG Düsseld orf u 2.11. l9B9
-8U232/BBrkr.: EWiR $ 675 BGB 2/90,39 (A. Junkerl
OLG Düsseldorf v. 15.3.1990

-18 U 207/89
: StB 1990, 205

OLG DUsseldorf v. 3.5.1990
-18U 209/89 rkr.

OLG Düsseld or| v. 22.3. 1990

-2U 83/89
: NJW1990,2133
OLG Düsseldorf v. 28.5.1990

-18 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 13. 6)990
-6U234/89 rkr.
: RPK U l0l9/91

OLG Drisseld orl u 21. 6)990
- lB u 33/90
: StB 1990, 312

OLG Düsseld orf v. 28. 6.1990
-18 U 29/90 rkr.

91, l15
91, 132

91, 124

91, l15

91,2
91,33
91,38
91,33
91,41
91,2

91, 85

91,21

91,5

91,2

91,132

91,33

91,92
91, 128

91, 124

91, 85

91, l15
91, 145

91,32

91, lB

91,63

91, 84

91, B

91 , 114

91, 15

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 6191

91, l15
91, l15

Provisionen on Steuerberoler /
Srrohmönner
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Leitsotz:

Ein Steuerberoter hot seinem Auftroggeber Sondervorteile, die von dritter
Seite zugewondt sind und eine Willensbeeinflussung zum Nochteil des
Auftroggebers befürchten lossen, ouch donn herorslugeben, wenn die
Zuwendung nicht unmittelbor on den steuerberoter sefbst, sondern on
einen nohen Angehörigen ols Strohmonn erfolgt.

Aus den Gründen:

l. 
Po.r 

Berufungsgericht hot ousgeführt: Die Vernehmung des Zeugen K.
hobe ergeben, dol] zwor die provision von 16.69?--DM nichi dem
Beklo gten, sondern dem An lo g everm ittl u n gsu nterneh men zu g ef lossen
sei, doß ober der Zeuge donoch ,,ous eigener Tosche" on den Bruder
des Beklogten 9.853,- DM gezohlt hoLe. Es bestünden keine Be-
denken, diese Zohlung dem Beklogten ols provision zuzwechnen. Bei
einer engen fomiliören Verflechtung müsse dos gleiche gelten wie in
dem - vom Bundesgerichrshof (BGHZ 95, Bl taäl : wM tqgs, toztt
bereits entschiedenen - Foll, in dem die Zohlung on eine Gesellschoft
erfolgte, on der der Steuerberoter wirischoftlich moßgebend beteiligt
wor.

2. Aufgrund der getroffenen Feststellungen durfte dos Berufungsgericht
die Kloge nichtvollstöndig obweisen. ln Höhe von 9.853,- DMnebst
Zinsen mußte sievielmehr Erfolg hoben. Schodenersotzonsprüche des
Klö g ers hot dos Beruf u n gsgericht o I lerd in gs m it Recht verneinf dos hot
dersenot bereis in seinem Beschluß uberäie teilweise Nichtonnohme
der Revision entschieden. Der Beklogte ist iedoch noch $ 667 BGB zvr
Herousgobe der on seinen Bruder"gezohlten provision verpflichtet.
Zwischen den Porteien wor ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit
Dienstuertrogschorokter zustonde gekommen (BGHZ sl, lo6: WM
l970,1052L Dobeiwor die Totigkeit des Beklogten nichi ouf die reine
Steuerberotu n g besch rö n kt. U nstreitig hoile er vielmeh r im Ro hmen des
Vertrogsverhölinisses dem Klöger eipfohlen, sich on dem Bouherren-
modellzu beteiligen, um Steuern zu sporen. Wenn ein steuerberoier
sich in dero rtig en Fö I len oh ne Ken ntn is seines Auftro g gebers von d ritter
Seite Provisionen zohlen lößt, so ister noch gefestigier Rechtsprechung

9
49
3B

168

91,92 91,12

145
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$ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, 5 9 StBGebV
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf GebÜhren-vorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror

- Fölligkeit, $ Z StBGebV
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, $ I I StBGebV
: Mittelgebühr

: Dorlegungslost

- entgongener Gewinn

- vermeidborer -
: keine BilonzierungsPflicht

- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Nochbesserungsorbeiten
: für Nichistun

Kousolitöt

- zwischen Pflichwidrigkeit u' Schoden
: Unterbrechung d. Kousol-

zusommenhongs

Klogeouftrog

- BÄl.hrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung

- bäi unzustöndigem Gericht

KonlrursontrogsPflicht, $ 130 o HGB

- Pflicht der Gesellschoftsorgone

Minderkoufmonn

- Lebensmitteleinzelhondel

- Pflicht zur BuchfÜhrung u. Bilonz

Notor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerter

Prospehhoftung

- Anderung d. RechtsPrechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Grunderwerbsteuer

- vorgesehene Nutzung

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der Provison

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwoh

- Berotungspflichten
: Kündigung, Versendungsort

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge

- Verspötu ngsei nwond, g 282 ZP O

Rechtsberotungsgesetz

- d. Wirtschoftsprüfers, Art. I $ 5 Nr. 2
: Vertrogsformulierung
: Wirtschoftsberotung

Regreßprozeß

- negotive Feststellungskloge

- Sochverstö ndigeng utochten
: Urkundenvorloge

Schqden

- vermeid bo res Steuerberotungshonoro r

- Steuervorteile
: rechtswidrige -
: verdeckte Gewinno usschÜttung

- Verspötungszuschlöge

Schötzung tg 162 AO)

- Schoden

- 
P,i^.l, '^a ^. FrLlÄrr rnn in

- 
urr rvvr rv vr ' !r

Schluflbesprechung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzuf Üg ung

StB-GmbH, Wp-GmbH

- {o ktischer Geschöftsf üh rer

Sozietöt

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer

- Beontwortung von An{rogen

Steuerberotu n gsgesetz
_8q
: Kontieren

-957: Werbeverbot, Stelleno nzeigen

Steuerberotu n gsvertrog

- Auflösung des -
: {ristlose Kündigung, 9627 BGB

- pouscholer Schodenersotz

Steuergestoltungsberotun g

- RKW-Gutqchten

- Soldierung der Vor- u' Nochteile

- Umwondlung

91,144
91, 144
91, 144

91, 16

9\,66

91, 66

91,22
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91, 145
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des Bundesgerichtshofs verpflichiet, solche Sondervorteile, die eine

Willensbeeinflussung zum Nochteil des Auftroggebers befÜrchten

lor.un, on den Auftäggeber herouszugeben (BGH Urt.v- l. 4.1987 : Gl

lq,7, äl: WM gAi,iAl l7A) n.w.Nochw.). Dobei sind Zohlungen/

die ;n einen Strohmonn des Beroters geleistei werden, wie Provisions-

=ontrng"n 
on den Beroter selbst zu blhondeln. Die Beweislost dofÜr,

do{} de-r Beouftrogte etwos erlongt hot und wos er erlongt hot, trifft zwor

J"n numoggeber. Der Totrichter ist ober nicht gehindert, ous dem

Ümstond, Ä-ß d", Beouftrogte keine einleuchtende Erklörung fÜr eine

Zohlung on einem ihm noheslehenden Dritten zu geben vermog, ouf die

Sirohmonneigenschoft des Dritten zu schließen (BGH Urt'v' l' 4'1987

ooo).

Die Feststellung des Berufungsgerichts, die Zohlung des Zeugen K' on den

Bruder des Beklogten sei diesem selbst ols Provision zuzurechnen,

hölt donoch den öm Beklogien in der Revisionsinstonz vorgebrochien

Änf riff"n stond. Nochdem dlr Zeuge K. bei seinerVernehmung vor dem

A"r"rfungrgericht erklöri hotte, er hoLe Zohlungen geleistet, ober nicht on

den B"klolten, sondern on dessen Bruder; dos sei,,in dieser Bronche so

uUti.nl woie es Aufgobe des Beklogten gewes"n, g"l,Behouptung des

t/t'. - -,-^ --r:^^^^:^^ Il-.^,o^fi^an.io"r,,'r.r"tor.derBeklooteselbsthobe
Nloggl5, e5 lltiv(' l'll re2Vrrrwvvrrrrvrr-rYr v'iJ

die-Provision ärhoheÄ, substäniliert enigegenzutreten. Dos ist nicht ge-

schehen. Der Beklogie hot sich wedei in der Berufung- noch in d.er

Revisionsinsionz doäuf berufen, sein Bruder sei selbst in irgendeine[ die

Zohlung rechtfertigenden Weise tötig geworden, es fehlt iede Erklörung

dofür, worum ., oJf eigene Rechnung von dem Anlogevermittler 9'853,-

DM erholten hoben ,il. Dot Berufungsgericht hot doher mit Recht keine

B"iunk"n gehobt, die Zohlung dem Beklogten zuzurechnen. Ohne

A"long ist ii dieser Zr.ort"n-hong, doß die Zohlung ous der fur die

Än to gäu"rmittlu n g oh nehin vorgeseh;nen Provision g eleistet wu rd e, der

Vermittler olso diese Provision geteilt hot'

DerAnspruch ous g667 BGB unterliegt nicht der larrzen Veriöhrung noch

IÄA Stfi"rc, die; Bestimmung gilinur fur Schodenersotzonsprüche

(BGH Beschl.v. 28.1.1987 : göFin BGB $ 667 Steuerlicher Beroter l;

Gehre StBerG $ 68 Rdn. 7).

Miwerschulden

- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen 91, 23

- d. Kreditgebers
: Verdie-nstbescheinigung 91,62

- Prüfung d. Bilonz
: durJh GmbH-Geschöftsführer 91,24

: Stommkopitolforderung 91,23

Nochbesserung

- Kosten der- 91,32

- Nochbuchungen 91'32

- Stundenhonoior", ongemessene 9'l, l6l

- Wechsel d. StB 91, 144
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Stichwort- u nd Entscheid u ngsverzeichnis
(Hefr l-61
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Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ausschluß d. Kilndigungsrechb

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)

- wissentl iche Pflichtverletzung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis

- d. Bilonzberichtigung?

Aufrechnungsverbot

- 019 GmbHG 9

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Verdienstbescheinigung

Bonkhoftung

- Hoftungsbeschrönkung,
grobes Verschulden

Bquherrenmodell

- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. St4 Wp, Rl
- fehlende Belehrungsbedurftigkeit
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

- Beweislost

Beweislost

- f. unterlossene Aufklörung/Belehrung

- f. Fehlberotung

- {. Rr;cknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung

- Anerkenntnis?

Bindungswirlarng

- belostender Steuerbescheid

Buchführungsouftrog

- Belehrungsp{lichten
: Kossenbuch

- Kontierung
: Belegoussoge

- Prü{ung d. Unterlogen

- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen

- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
(s. ouch Beweislost)

- Bilonzfehler

- Buchungsfehler

Dienstvertrog

- Steuerberotungsvertrog

Dritthoftung

- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Vertrog m. Schutzwirkung

zugunsten Dritier
: Bewertung
: Bilonzerstellung
: Gesel lschoftsg ründung
: Testot

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

Durchgriffshoftung
(s. Geschöftsf üh rer Wp/StB-Gm bH )

Firmo

- GbR
( m ii besch rön kter Gesel lschofterhoftung )

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle

- Fristüberwochung durch RA

- Frisfuersöumnis, verschuldete -: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Weisung qn Bürokroft

Geschöftsf ührer Wp/StB-G m b H

- Hoftung des -
Gewinn (entgongener, $ 252 BGB)

- Dorlegungslost

- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH

- Einzohlungsmonipulotion

- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnq usschüttu ng
: Schoden

Grunderwerbsteuer

- Anderung d. Rechtsprechung

- bei Bquherrengemeinschoft

- Grundstücksbeschoff u n gskosten

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. StB

- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter lnstonz

- Anderung der Rechnung

- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten
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91, 144

91,3
91, 144

91,114

91, B

91,32

Prüfungspflichren des Steuerberoters /
Ende des Steuerberolungsvertroges
- Buchführungsouftrog

- richtige Kontierung

- pouscholer Schodenersotz
(OLG Köln Urt.v.28.9)990 - j\tJ 4l/90, rechtskröfrig)91,38

91,41

28
lö

9
9

9
9r
91

I
9l

I

1

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Bei der verbuchung von Belegen des Mondonten muß deren soch-
liche Richtigkeif nicht überprüft werden. Der Mitorbeiier des Steuer-
beroters geht bei der Kontierung grundsötzlich vom lnholt der Belege
ous.

2.wtd im Steuerberotungsvertrog vereinbort, doß bei dessen vozei-
tiger Beendigung ein Anspruch ouf mindestens 50 0/o der dem steuer-
beroter zustehenden Gesomtvergütung besteht, so setzt dies eine
Vertro gsverletzu n g des Mo nd o nten voro us. Diese I iegt weder bei einer
einverstöndlichen Auftrogsbeendigung noch bei einer begründeten
Kündigung durch den Mondonten vor.

Aus den Gründen:

l. Es ist ollerdings unstreitig, doß die Buchführung der Firmo Friseurgroß-
ho n del u nd Lo denein richtu n g Iür 1984 in obiektiver Hinsicht fehleihoft
wor. Do die Teilrechnung vom 29.10.1g84 in Höhe von 2s.317,7r DM
2291.3.544,48 DM Mehrwertsteuer und die diese Betröge on sich ein-
schließende Endrechnung vom 20.12.1984 ieweils in vollem umfong
verbuchtworden sind, wurde ein um den Teilbetrog von 2s.317,71DM
zu hoher Umsotzerlös ousgewiesen.

Hierfür hot [edoch nicht die Beklogte einzustehen. Der Vertrog, durch
den einem steuerberqter die Buchführung und die Wqhrnehmung der
gesomten steuerlichen Angelegenheiten übertrogen wird, ist ein
Dienstvertrog, der eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot
(vs l. BG H NJW 1970 /1576 ;VersR lg}o /264 ; o LG Kol n DSIR t989l512).
Der Steuerberoter hoftet bei einer fehlerhoften Vertrogserfüllung noch
den Grundsötzen über die positive Vertrogsverletzung. lm vorliegen-
den Foll fehlt es iedoch on dem dofur erforderlichen Verschulden.

Die Rechnung vom 20.12.1984 lößt nichf erkennen, doß es sich um eine
zweite Teilrechnung hondeln sollte. obwohl schon ein Teilbetro g zzgl.

42
42

I
I

)

166

91,32
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Mehrwertsteuer in Rech nu ng gestellt u nd eine,,Restrechnu ng" o ngekÜn-

digt worden wor, ist om 20.12.1984 die volle Werklohnforderung nebst

dem Gesomtbetrog der Mehrwertsteuer oufgefÜhrt und hiervon eine

Akontozohlung obgesetzt worden. Bei richtiger Hondhobung hötte

iedoch nur noch eine Rechnung über den Unierschiedsbetrog zwischen

derTeilforderung vom29.lO.l9B4 und dem gesomten Werklohn erteilt

werden dÜrfen.

Aus der Erwöhnung einer Teilzohlung ging nicht hervol doß bereits eine

Rechnung vorlog, die in derienigen vom 20.12.1984 entholten wqr. Es

wor vielmehr weitgehend vom Zufoll obhöngig, ob bei der mit der Ver-

buchung beouftrogten Person der Verdocht oufkom, es könne schon ein

Umsoiz erfoßt sein. Dos Unterbleiben deroriiger Erwögungen konn nicht

ols Verschulden gewertet werden. Es ist zu berücksichtigen, doß Buchun-

gen in großer Zohl vorzunehmen sind und doß grundsötzlich der lnholt der

Belege moßgebend isf. Bei einer Rechnung ist von der zur Verbuchung

eingesetzten Person nicht der gesomte Inholt ouf seine sochliche Richtig-

keiizu überprüfen. Aus dem Konioblott für Umsötze mit der J's GmbH

wor zwor die Zohlung von 22.800,- DM zu ersehen. Es wor dogegen

nicht zu erkennen, doß ein Zusommenhong mit der Ausgongsrechnung

über' 28.862,]9 DM besioncl.

Auch sonstige Umstönde, durch die die Beklogte und ihre Mitorbeiter

hötten oufmerksom werden müssen, werden nicht vorgetrogen.

Aus den obigen Gründen kommt es ouf weitere Bedenken gegen den in

Froge stehenden Teil der Klogeforderung nicht mehr on:

Es broucht nicht mehr dorouf eingegongen zu werden, doß im Folle einer

Beiohung der Hoftung der Beklogten ein erhebliches Mituerschulden des

Klögers wegen Abfossung einer irreführenden Rechnung zu berÜcksich-

tigen wöre 15254 BGB).

Es konn dohingestellt bleiben, ob im Zeitpunkt des Bekonntwerdens des

Fehlers, der bei der Rechnungserteilung und der Verbuchung vorge-

kommen wor, bereits ein rechtskröftiger Steuerbescheid mit einem

Einkommensteueronteil von 56 o/o ovl den ousgewiesenen Umsotzmehr-

betrog vorlog, wos von der Beklogten im zweiten Rechtszug in Zweifel

gezogen wird, und welches Ergebnis der Abonderungsontrog des

Klögers gehobt hot oder hoben wird.

Ferner wirkt es sich nichi mehr ous, doß dos Londgericht zu Unrecht eine

wegen eines Schreib- oder Rechenfehlers um 50,- DM erhöhte Ersotz-

forderung zugrundegelegt hot. Der Gesomtbetrog von 22.753,20 DM

wor richtig errechnet. Ein Versehen log nur bei der Zusommenrechnung

ongebliche - Dorlehen des Klögers G. H. on die Fleischhondel H.

GmbH findet sich erstmols in der Bilonz zum 3].12.1982. Noch dem

Dorlehenskontenblott des Klögers G. H. soll die Zohlung iedoch ersi

miiWert3l.l.l9B3 erfolgtsein. Dovon sollen ouf die Stommeinloge om

selben fog24.841,27 DM umgebuchf worden sein. Dos Kontenblott

,,nicht eingezohlte Stommeinlogen" des Klögers G. H. fÜr l9B3 enthölt

ebenfolls nur Wertstellungen zum 31..l.1983. Uber die vorhergehende

Entwicklung des Konios, dos insoweit ein Debet ousweisen mÜßte, ist

dem Konioblott iedoch nichts zu entnehmen. Die Buchungstoge stehen

zudem im Widerspruch zu dem Prozeßvortrog der Klöger; demzufolge

die Umbuchung Ende 1983 erfolgi sein soll. Von beiden obweichend

weist dos Kontenblott der GmbH über rÜckstöndige Stommeinlogen

die Zohlung der Stommeinloge zum 31.12.1982 ous, wobei zudem die

J o h reszo h I des Konten blottes ho ndsch riftl ich o bgeö ndert worden ist.

3. Auch hinsichtlich der Zohlung von 158,73 DM ouf die Stommeinloge

hoben die KlAger keine Belege vorgelegi. Sie sind desholb in dieser

Höhe hinsichtlich des behoupteten Verlustes der Stommeinloge

beweisfö llig geblieben.

4. Zuscmmenfassend hcben die Kloger bereits den Nochweis der

Zohlung der Stommeinloge on die GmbH nicht erbrocht. lhr in weiten

Bereichen widersprüchliches Vorbringen berechtigt vielmehr zu

Zweifeln, ob dos behouptete Dorlehen on die Fleischhondel H. GmbH

von dem Klöger G. H. geleistetworden ist. Dies konn im Ergebnis ober

do h i nstehen, weil d ie Klö ger weg en ei nes g esetzl ichen Auf rech n u n gs-

verbotes dorous die Zohlung einer Stommeinloge nicht herleiien

können.
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lm Ergebnis führt dos dozu, do0 der Klöger G. H. die Stommeinloge in
die Fleischhondel H. GmbH schon noch dem vortrog der Klöger bis
ouf einen Betrog von l5B,Z3 DM nicht erbrocht hot (s. ouch ll. 3.).

Die Klöger können sich nicht dorouf berufen, diese sei durch
umbuchung eines Teils des Dorlehens erfolgt. Denn die Klöger mochen
insoweii eine unzulössige Aufrechnung und nicht Anrechnung der
Dorlehensforderung ouf die stommeinloge geliend. Bei einerAnrech-
nung hondelt es sich nur um die Fölle, in denen bei Ermiitlung der
Anspruchshöhe unselbstöndige Rechnungsposten in Abzug zu brin-
gen sind (Polondt-Heinrichs, BGB,49. Aufl., Anm. 1b zu g3BZ BGB).
Dovon konn hier nicht ousgegongen werden, weil der Anspruch der
Gesellschoft ouf Zohlung der Stommeinloge und der Anspruch des
Klögers G. H. ouf Rückzohlung des Dorlehens ols zwei selbstöndige
Forderungen gegenü berstehen.

Hinzu kommt, dofJ eine Einlogeforderung noch herrschender Meinung
schon deshqlb nicht kontokorrentföhig ist, weil dorin eine unzulössige
Stundung f iegen konn ( RG JW 1930, 2685; Rowed der, G m b H G, 2. Aufl.,
Rdn. 3l zu 519 m.w. N.l.

Unschedlich ist, doß der Klöger G. H. nicht ousdrucklich die Auf-
rechnung gemöß $388 BGB erklört hof, denn diese konn ouch ous
dem Verholien eines Schuldners stillschweigend sich ergeben (RGZ5?
204 BFH NVwZ 19 84, 468, etwo d u rch Leistu n g sverweig eru n g g eg en -

ü ber einer g leicho rtigen Sch u ld IOLG H o m m J u rBü ro 1979, 7451 oder -
wie hier - Berechnung eines verbleibenden Uberschusses.

Aber ouch wenn mon der von dem Klöger G. H. gewöhlten Um-
buchung (: Anrechnung) folgen wollte, würde dies zu dem gleichen
Ergebnis führen, do dies eine unzulössige Umgehung des ,Aufrech-
nungsverbotes noch $ 19 Abs. 2 Sotz 2 GmbHG wöre (vgl. dozu,
Rowedder, o.o.O., Rdn. 25 zu $ l9). Von einer Verrechnung im eigent-
lichen Sinn, wie etwo beim Kontokorrent, konn ohnehin nicht ousge-
gongen werden, weil dies einen Aufrechnungsvertrog zwischen der
Fleischhondel H. GmbH und dem KlögerG. H. voroussetzen würde, für
den ebenfolls nichts dorgeton ist.

2. Ohnehin ist die ongebliche Zohlung des Dorlehens on die GmbH
gönzlich ungewiß. Denn die Klöger hoben entgegen der prozeß-
leitenden Verfügung des Senots vom 12.7.1990 dozu ousreichende
Belege n icht vorgelegt. Viel meh r beg rü nden zo h I reich e Widersprüche
in den von den Klögern überreichten Unterlogen Zweifel, ob dos
behouptete Dorlehen on die GmbH ousbezohlt worden ist. Dos -

derTeilbetröge von 14.177,92 DM und 3.544,48 DM ouf j7]72,40DM
stoII17.722.40 DM vor.

Schließlich istnichtzu überprüfen, ob eswegen des einzelnen Fehlers in
der Buchführung Iür1984 gerechtfertigt ist, doß die Firmo T die Erstel-
lung eines vollstöndigen Johresobschlusses mit einem Gegenstonds-
wert von ].610.98],- DM und die Abfossung von steuererklörungen in
Rechnung gestellt hot. Do0 in sonstiger Hinsicht Anloß zur uber-
prüfung und Berichtigung der Buchführung, des Johresobschlusses
u nd der steuererklö ru n g en Iür 1gB4 besto nd, wird ied enfo I ls n icht vor-
getrogen.

2. Soweit sich die Berufung gegen die Rückforderung der,,Auflösungs-
pouschole" von insgesomt ]9.950,- DM richtet, ist sie dogeg"n ,nb"-
gründet. Durch die in dieser Höhe gezohlten Betröge ist die Beklogte
ungerechtfertigt bereichert (vgl. $ Bl2 BGBI, do ein Anspruch gegen
den Klöger nicht gegeben wor.

Noch TifIer ll Abs. 2 der gemöß Pouscholberotungsvertrog vom
26.6.1984 in den vertrog der Porteien einbezogenen ,,Allgemeinen
Auftrogsbedingungen" hot der steuerberotel wenn der Auftrog ous
Gründen, die der Auftroggeber zu vertreten hot, vorzeitig beÄndet
wird, Anspruch ouf mindestens 5oo/o der ihm für die Ausführung des
gesomten Auftrogs zustehenden Vergütung. Ein derortiger Foll liegt
[edoch nicht vor.

Durch die Bezugnohme ouf Gründe, die derAuftroggeberzu vertreten
hot, wird o n g ekn ü pft o n ein vertro gswid riges verh olten, bei dem o I lei n
sich die Froge ergeben konn, ob eine Vertrogsportei es zu vertreten hot
oder nicht (vgl. 5 276 BGBI. Durch die Auftrogsbedingungen wird die
Regelung des $ 628 Abs. 2 BGB ergönzt, wonoch derienige, der eine
Kündigung durch vertrogswidriges verholten veronloßt, zum Ersotz
des durch die Aufhebung des Dienstuerhöltnisses entstehenden
schoden verpflichtet ist. Dieser Entschödigungsonspruch wird in den
Auftro gsbeding u ngen po uscho liert.

Eine Vertrogsverletzun g liegt iedoch weder bei einer einverstöndlichen
Auftrogsbeendigung noch bei einer begründeten Kündigung vor.
Dobei konn es dohingestellt bleiben, ob dos sich ous s 627 BGB 

"rg"-bende Recht des Klögers zt)r Kündigung durch die im vertrog vom
26. 6.1984 vereinborien Regelungen obbedungen worden ist.

wenn dem Klöger ein Kündigungsrecht zustond, dqnn wqr dessen
Ausübung nicht vertrogswidrig und hqtte der Klöger sie nicht zu yer-
treten. Wor es dogegen obbedungen, so konnte der vertrog zum
30.6.1986 nicht einseitig oufgelöst werden.
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Die Beklogte, die die vertrogsbeendigung zu Ende Juni 1986 hinge-

nommen hot, legt ouch nicht dor; in welchem Verholten des Klögers sie

eine Kündigung gesehen hot. Ersichtlich hot sie sich dem Wunsch des

Klögers noch einer Verirogsbeendigung nicht widerseizt und dieser

doJurch zugestimmt, möglicherweise in derAnnohme, ouf ieden Foll die

sogenonnte Auflösungspouschole beonspruchen zu können.

Von der Beklogien wird nicht dorgelegt, doß der Klöger bei Bezohlung

der in Rechnung gestellten Betröge bereits gewußt hot, doß er sie

eigentlich nicht schuldete (vgl. g Bl4 BGB). Es ist ouch fernliegend, doß er

einen Betrog von fost 20.000,- DM in Kenntnis vom Fehlen einer ent-

sprechenden Verpflichtung gezo hlt harc'

ll. Hiervon ousgehend konn leiztlich offenbleiben, ob der Beklogte

seine Pflichten ols Steuerberoter im Rohmen seiner Mitwirkung on der

Betriebsprüfung des Finonzomtes und seinerTeilnohme on der Schluß-

besprechung desholb schuldhoft verletzt hot, weil er dos Finonzomt

oder die Klöger nicht ouf die MOglichkeit einer Sieuerminderung

wegen des ongeblichen Verlustes der Stommeinloge des Klögers G.

H. on der in Liquidotion gerotenen Fleischhondel H. GmbH hinge-

wiesen hot. Denn schon noch dem Vortrog der Klöger hot der Klöger

G. H. die Stommeinloge über 25.000 DM in die Gesellschoft weitest-

gehend nicht geleistet. Den Klögern ist desholb der geltend gemochte

Schoden nicht entstonden.

Die Fleischhondel H. GmbH ist l9B2 liquidiert worden. Der Klöger

G. H. hottezu dem Zeitpunktouf die Stommeinloge erst- ongeblich

-158,73 DM gezohlt. Die resiliche Forderung der Gesellschoft ouf

Leisiung der Stommeinloge beirug olso 24.841,27 DM. Er konn

sich gemöß $ 19 Abs. 2 Sotz 2 GmbHG wegen eines gesetzlichen

Aufrechnungsverbotes nicht dorouf berufen, er hqbe diese durch

teilweise Aufrechnung mit einem Anspruch ouf Rückzqhlung eines

der Fleischhondel H. GmbH gewöhrten Dorlehens Über 25.973,24

DM erbrccht. Denn dieses Verbot der Aufrechnung gegen den

Anspruch der Gesellschoft o uf Einzo hlu ng der Sto m mein loge d u rch

einseitige empfongsbedurftige Willenserklörung seiiens eines

Gesellschofters ist ollumfossend und gilt insbesondere im Liquido-

tionsstodium der Gesellschoff, bei deren Löschung wegen Ver-

mögenslosigkeit und im Folle des Konkurses der Gesellschoft
( BG HZ 15, 5 2; 53,71 ; BGI ZIP 1982,1320). Es beru ht do ro uf, doß dos

öffentliche lnteresse, d. h. dos lnteresse oller Glöubiger on der

Beschoffung der Stommeinloge, dem Privotinteresse eines Gesell-

schofterg lö u bi gers vorg eht IRGZ 94, 6l l. Dos Aufrech nun gsverbot

bezweckt nömlich, dqß der Betrog der Stommeinlogeforderung

möglichst vollstöndig in dqs Vermögen der GmbH fließt. Die

Gemeinschoft der Gloubiger hot dos olles Überwiegende lnter-

esse, dof) die Liquidotionsmosse gesiörki, nicht geschwöcht wird.

Für eine von der Rechisprechung zugelossene Ausnohme von

d iesem Auf rech n u n gsverbot, etwo weil o I I e Gesel lschoftsg lö u big er

befried ig1 d ie Vermögensgeg enstö n d e i m wesentl ichen versi I bert,

ieder Gesellschoftsbetrieb oufgehört hot und die Entstehung neuer

Verbindlichkeiten, die nicht ous den vorhondenen Borbestönden

befriedigtwerden können, nichtzu erworten ist (RGZ14? 293, BGH

GmbH RDSch \986,162; BGH BB 1978,16351, hoben die Kloger

nichts dorgeton.

Hoftung des Steuerberolers
- Geholt des GmbH-Geschöftsführers

- verdeckte Gewinnousschüttu ng
(OLG Düsseldorf Urt.v. 15.11.1990 -18 U 242/BBl

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Steuerberoter mu0 vermeiden, do$ Gehölter und/oderTontiemen

o ls verdeckte Gewi n no ussch üttu n g en beho ndelt werden.

2. Betreut der Steuerberoter eine GmbH-GrÜndung, so hot er in der

Anfongsphose ouch zu kontrollieren, ob seine Roischlöge vom Mon-

donten richtig umgesetzt wurden.

3. lst der Schoden bei einer Kopitolgesellschoft eingetreten, die mit der

privoten Vermögenssituotion ihrer Gesellschofter eng verknÜpft ist, so

hot sich die Kopitolgesellschoft den bei den Gesellschoftern im pri-

voten Vermögensbereich ei n getretenen Vermög ensvorteil o n rech nen

zu lossen.

Aus den Gründen

lV. l. Hinsichtlich des von der Klogerin dem Beklogten erteilten Bero-

tungsouftroges istfolgender Umfong unsireiiig: Der Beklogte führte

die Buchholtung fÜr die Klögerin, mochte die Umsqtzsteueryoron-
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Aus den Gründen:

L Rechtliche Grundloge des von den Klögern geltend gemochten
Schodenersotzonspruchs ist ollein dos Rechtsinstitut der positiven
Verirogsverletzung.

Denn die Tötigkeit eines steuerberoters ist nömlich regelmößig ols
Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienstuertrogschoroher zu quolifi-
zieren, insbesondere bei einer Douerberotung und Wohrnehmung
oller sieuerlichen Belonge. Ein Werkvertrog liegt lediglich donn vor,
wenn konkrete Einzelleistungen Vertrogsinholt sind {Polondt-Thomos,
BGB,49. Aufl., Anm.5 vor $631). Der Bundesgerichtshof hot - ent-
sprechend dieser Unterscheidung - einen Dienstvertrog ongenom-
men, wenn einem Steuerberoter ollgemein die Wohrnehmung oller
sieuerlichen lnteressen des Auftroggebers übertrogen worden ist
\BGHZ54,106; BGH VersR 1980,264l.Zwor hot ein Steuerberoter im
Rohmen seiner umfossenden Beouftrogung ouch bestimmte Einzel-
orbeiten zu erstellen, z.B. einen Johresobschluß oder eine Steuer-
erklörung. lm Vordergrund steht ober die stöndige Berotung des
Auftroggebers in steuerlicher Hinsicht, so doß dos Erbringen verschie-
dener Einzelleistungen keinen Einfluß ouf die Wertung des Steuer-
berote rvertro g es o ls Gesch öfts beso rg u n g svertro g m it D ien stvertro g s-
chorokter hot (stöndige Rechtsprechung des Senots z. B. Urteil v.

7.12.1989 - lB U 175/Bg -; vgl. weiter RGRK-Glonzmonn, 12. Aufl.,

Rdn. 20] zu $ 631 BGB; MüKo-Söllner, BGB,2. Aufl., Rdn. 9l zu $ 6ll).

Demzufolge beurteilt der Senot den zwischen den Porteien geschlos-
senen Steuerberotervertrog ols Diensfuertrog und nicht ols Werk-
vertrog. Der Beklogte wor seit dem 1.g.lg12wieder mit der loufenden
Buchholtung der von dem Klöger G. H. geführten Firmo beouftrogt,
doneben mit der Ersiellung derJohresobschlüsse und dem Entwurf der
von den Klögern obzugebenden Steuererklörungen.Auch nohm eron
der von dem Finonzomt vom 29.6.1987 bis 2.7.1982 durchgeführten
Betriebsprüfung sowie on der onschließenden Schlußbesprechung
teil. Dorin liegt eine,,umfossende" Beouftrogung.

Dos hot zur Folge, do0 sich die Kloger gegenüber mongelhoften
Arbeiten des Beklogten nicht ouf die Gewöhrleisiungsonsprüche
des Werkvertrogsrechts berufen können. Rechtsgrundloge fur die
Ansprüche des Auftroggebers bei mongelhofter Leistung des Sieuer-
beroters sind vielmehr die Vorschriften über die posiiive Vertrogs-
verletzung. Donoch konn der Mondont Schodenersotz verlongen,
wenn der Steuerberoter schuldhoft (zumindest fohrlössigl eine ihm
obliegende vertrogliche Verpflichtung schlecht erfullt hot und wenn
dodurch dem Mondonten ein Schoden entstonden ist.

meldungen und die Lohnsteueronmeldungen, oußerdem die Johres-
bilonzen einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnungen. Dos hot er
selbsi zugestonden. Außerdem liegen dem senot die folgenden, vom
Klöger erstellten Bilonzen vor: Eröffnungsbilonz vom l.1.lg7g, Johres-
obschlu0bilonzen unter Einschluß der [eweiligen Gewinn- und Verlust-
rechnung fur die Johre l979,l9}0,l98i und 1983.

Bereits dieser (unstreitige)Arbeitsumfong weist ous, doß der Beklogte
die umfossende Berotung der Klögering übernommen hotte. Es konn
desholb dohinstehen, ob der Beklogte oußerdem ouch - wie die
Klögerin behouptet - olle,,erforderlichen" Steuererklörungen vorbe-
reitet hoi, olso ouch die Erklörungen der Eheleute H. zur Einkommen-
steueryeronlogung.

2. Diedem Beklogten seitens der Klögerin vorgeworfene pflichtuerletzun-

gen ergeben sich ous den bereits erwöhnten, vom Klöger ongefertig-
ien J o h reso bsch I üssen u nd den Betriebsprüf u n gsberichten d es Fino nz-
omts G. vom29.l.l9B5.

ln diesem Zusommenhong ist die steuerliche situotion einer Gesell-
schoft mit besch rö nkter Hoftu ng mit Gesellschofter-Geschöftsfü hrer
von wesentlicher Bedeutung,

Die Gründung der Klögerin hoffe - neben der Hoftungsbeschrönkung
- ersichtlich den Zweck, zumindest einen Teil der sonst onfollenden
Gewerbesteuer dodurch zu sporen, doß die Gehölter für den Gesell-
schofter-Geschöftsführer H. und für dessen Ehefrou ols Gesellschof-
terin-Angestellte den Gewinn der Gesellschoft ols Aufwondspositio-
nen mindern sollten. Es versteht sich von selbst, doß dobei iedoch
steuerliche Nochteile onderer Art vermieden werden sollten. Desholb
gehörte es zu den Aufgoben des Beklogten, der bei der Gründung der
Klögerin hinzugezogen worden wor, dofür sorge zu trogen, doß die
steuerlichen Vorousseizungen für eine Anerkennung der Gehölter ols
echte Aufwo ndspositionen vorlo g en u nd zwo r ei nsch I ieß I ich der etwo
beo bsichtigten To ntiemezo h I u n g en ( Regel u n gsziel, Abschöpf u n g des
Gewinnes bei der Klögerin über Gehölter und Tontiemen).

Es kom onders ousgedrückt dorouf on, doß Geholtszohlungen und/
oder To ntiemezo h lungen bei einer Nochprüf u ng durch dos Fino nzo mt
(Betriebsprüfung) ols echte Beiriebsousgoben onerkonnt wurden.
Es golt insbesondere zu vermeiden, doß Gehölter und/oder Tontiemen
ols verdeckte Gewinnqusschüilungen behondelt würden, wenn zudem
für solche verdechen Gewinnousschüttungen kein oder kein ous-
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reichendes, verwendbores Eigenkopitol zur VerfÜgung stond. ln dieser

Situotion konn nömlich eine Mehrbelostung on Körperschoftsteuern

eintreten.

Verdeckte Gewinnousschüttungen liegen vor, wenn Hondlungen der

Körperschoftsorgo ne (Gesellschofterverso m m lung ), d ie den Jo hres-

überschuD der Körperschoft (GmbHl mindern, dozu bestimmtsind, den

Anteilseignern (Gesellschofternl einen wirtschoftlichen Vorteil zu ver-

schoffen, ohne doß diese Zuwendung betrieblichen Zwecken dient
(Definition noch, Tipke, Steuerrechi,l0. Aufl., S. 329). Desholb können

Entg elte (Geh o ltlTo ntiemel f ü r ei nen beherrschenden Gesel lschofter-

Geschöftsführer nur donn nicht ols verdeckte GewinnousschÜttung

gelten, wenn die den Entgeltonspruch begrÜndenden Rechts-

geschöfte eindeutig und klor im vorous getroffen sind und oußerdem

ei ne o n g em essen e Verg ütu n g vorsehen (siö n d ig e Rechtsprech u n g d es

Bu n d esf i n o nzh ofs, beis p ie I sweise : U rt. v. 22. 3. \972, BSIBI 1972 ll, 501 i
Urt.v. 3.11.1976, BSrBI lgZZ - 11,172; tJn.v.21.7.1982, BSIBI l9B2 ll,76l;

Urt.v. 8.10.1969, BSIBI ]969 ll,268l.

Solche kloren, im vorous getroffenen, dazu noch ongemessenen

Abmochungen sind hier unstreitig versöumt worden. Dos isi ein vom
n ll :.-^l ^^r.t^.L-l :^^:^.,^-^^L,,ll^+^. E^l-l^'DeKlogletl zullllllue5l ltlllllu55lv v(il 5l-llul\lerer rvr rrvr.

Zur steuerlichen Anerkennung von Gehöltern/Tontiemen woren nöm-

lich - wie oben ousgeführt - im vorous zu treffende, inholtlich klore

Gesellschofterbeschlüsse erforderlich. Dobei wor zudem ouf die

Angemessenheit der Vergütungen zu ochten. Außerdem mußte noch

den getroffenen Vereinborungen ouch totsöchlich verfohren werden.

Alle diese Dinge hotte der Beklogie ols stöndiger steuerlicher Beroter

der Klögerin deren Gesellschoftern mit Nochdruck klorzumochen. Er

hotte oußerdem zu kontrollieren, ob seine (richtigen) Rotschlöge ouch

befolgt würden. Erfo h rungsgemöß mocht nömlich ein Steuerpf lichtiger;

der eistmols mit den rechtlichen Besonderheiten einer Gesellschoft mit

beschrönher Hoftung qrbeiien muß und der die steuerrechtlichen

Konsequenzen nicht übersieht, in der kritischen Anfongsphose höufig

, Fehler (vgl. zu olledem, BGH Urt.v.25.2.1987 - lVo 2R162/85 -'
, VersR l9BZ 688,689).

.., ,,,r:,: V. Hinsichtlich des - durch dos Verschulden des Beklogten - bei der

:;:j:.,. ,, , KlögerineingetreienenSchoden hondeltessich noch Dorstellung der

. ,:-,1 . r,., : Klögerin um Körperschoftsteuern und Gewerbesteuern, welche bei

::..::, :::,',.:' ,,.'..,. ..' richiigerBerotung durch den Beklogten nichtongefollenwören. Hinzu

r,',,-,;,,.11 ir:,.:: .:,;'i.:..'.; ,:kornmen ongeblich vom Beklogten durch nochlössige Arbeit ver-

,r:.':,. ,ii,,.i ,.,:. r ,::', schuldete Verspöiungszuschlöge, Schötzungen der Umsotzsteuer

Klöger, die noch der BetriebsprÜfung eingetretene steuerliche Situo-

tion durch einen onderen Steuerberoter überprÜfen zu lossen.

Die dem Klöger dofur entstondenen Kosten hotte G. B. - und hoi ietzt
der Beklogte ols sein Rechisnochfolger zu ersetzen.

2. Dievon dem Sieuerberoter B. in Rechnung gestellten Stundenhonorqre

für Uberprüfungsorbeiten holt der Senot - oufgrund einer Schötzung

gemöfl g2B7 

^PO 
- im wesentlichen fÜr ongemessen und berechtigt.

Dos gili sowohl fur die Höhe des Stundenhonorores selbst (]00,- DM/

Stunde für den Steuerberoter selbst, 80,- DM/Stunde und 60,- DM/

Stunde fur Hilfspersonenl ols ouch für die ongegebenen Stunden-

zohlen. Auszunehmen sind iedoch die Honorore fÜr die Besprechung

bei der BfG om 24.2.1983 (1,5 Arbeitsstunden des Steuerberoters B.

selbst) und für,,diverse Briefe und Antröge, PrÜfung der Unterlogen" im

Mörz l9B3 (6 Arbeitssiunden der Steuerbevollmöchtigten J.l. lnsoweit

ist weder vorgetrogen noch ersichtlich, doß sich diese Tötigkeiten ouf

die Nochprüfung von Arbeiten des frÜheren Steuerberoters G. B.

beziehen.

Rechnerisch fuhrt dies zum Abzug eines Gesomtbetroges von Zl,9O DM.

Hoftung des Steuerberolers
- Diensfuertrog

- Schoden
(OLG Düsseldorf Urt.v.13.12.1990 -18U122/90 - rkr'l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Dos Steuerberotungsmond oI zvr Hilfeleistung bei der Erstellung der

Bu chf ü h ru ng, Steu ererklö ru n g u nd Gewin nerm ittl u n g beg rÜ n det ei nen

Dienstverirog zwischen dem Mondonten und dem Steuerberoier.

2. Beröt der Steuerberoter nicht Über die MOglichkeit der Steuerminde-

rung wegen desVerlustes derStommeinloge einer liquidierien GmbH,

so konn nur donn ein Schoden entstonden sein, wenn der Mondont

die Stommeinloge geleistet hotte. (Hier' Umbuchung einer Dorlehens-

forderung des Mondonten gegen die GmbHl.
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4. lm übrigen ist der vom Klöger geltend gemochte schoden von
37.529,62 DM (Zohlung unnöiiger Steuern) nicht nochvollziehbor.

Der schodeneintritt durch eine nochtrögliche (unnötige) steuer-
belostungl ist nömlich in der weise zu erlöutern - und zu belegen
dofl die totsöchlich vom Finonzomt erhobenen Steuern mit den
steuern verglichen werden, die bei richtiger sochbehondlung
ongefollen wören. Zu dem entsprechenden Klogevortrog gehört es
folglich, doß im einzelnen mitgeteilt wird, wie sich der Fehler des
steuerberqters ouf die steuerlichen Veronlogungen ousgewirh hot.
Nur ouf diese Weise ist die Feststellung möglich, doß infolge der
unkorrekien Buchführung letztlich mehr Steuern gezohlt worden
sind, ols bei richtiger Buchführung ongefollen wören. Ohne die
Dorstellung des (hypoihetischen) richtigen Behondlungsobloufes
loßt sich nö m lich n icht o ussch ließen, doD bei richtiger sochbeho nd-
lung der Höhe noch die gleichen Steuern ongefollen wören.

An solchen Dorlegungen fehlt es hier. Es kommt hinzu, doß der
Ausgongspunkt für die Schodenberechnung des Klögers nicht
einleuchiet, Er geht von einer ,,nicht zulössigen Buchung von
46.356A0 DM" ous und nimmt diesen Betrog zur Berechnungs-
grundloge für Umsoizsteuern, Gewerbeertrogssteuern, Einkom-
mensteuer und Kirchensteuer. Totsöchlich ist ober diese Buchung
richtig gewesen. Sie ist vom Finonzomt okzeptiert worden, sie wöre
ouch bei einem Nochweis der Korrekturbetröge bestehen geblie-
ben. Anders ist dies mit der zweiten Buchung über den Betrog von
93.533,89 DM. Dieser Betrog ist vom Finonzomt nicht okzeptiert
worden, er wöre ober bei einem Nochweis fur die Richtigkeit der
vorgenommenen Korrekiur bestehen geblieben. Ausgongspunkt
für die Schodenberechnung ist folglich der totsöchlich der Steuer-
ermittlung zugrunde gelegte Gewinn, der - zu Unrecht - um einen
Betrog von 93.533,89 DM erhöht ist. ln welcher Weise sich diese
Erhöhung ouf die Steuerlosten des Klögers ousgewirkt hot, isiweder
dorgelegt noch sonstwie - onhond der überreichten Unterlogen -
nochvollzieh bo r oder schötzbo r.

lV. Soweit der Klöger Ersotz von Uberorbeitungskosten verlongt, ist dieser
schodenersotzonspruch im wesentlichen begründet, und zwor in
Höhe von 6.791,30 DM.

l. Die Beouftrogung des steuerberoters B. und die domit verbunde-
nen Kosten woren eine notwendige Folge der G. B. onzulostenden
Pf I ichverletzu n g. Dessen U ntötig keit wo r berechtigter An loß f ü r den

oufgrund von mongelhofter Buchführung und Schodenminderungs-
kosten (stundungsontröge durch einen onderen Steuerberorerl. zvr
Feststellung des Betroges der behoupteten Nochteile bedorf es einer
Beweiso uf no h m e, nö m I ich eines u mfossenden sochverstö nd ig eng ut-
ochtens (beontrogt von der Klögerin, zudem gemöß 8144 ZPO ver-
onlo{Jtl. Es lößtsich iedoch schon ietztfeststellen, doß mit hoherWohr-
scheinlichkeit ein Schoden der Klögerin durch unnötig ongefollene
Körperschoftsteuern eingetreten ist. Diese Wo h rscheinlich keit reicht
ous, um ein Zwischenurteil über den Grund des Anspruch ($ 304 ZPOI
zu erlossen und um dos Betrogsverfohren on dos Londgericht zurück-
zuverweisen ($ 538 Abs. I Nr. 3 ZPO). Zugleich laßt sich ietzt schon fest-
stellen, doß drei der von der Klögerin gestoffelt geltend gemochten
Schodenposiiionen nicht begründet sind.

Bei der Prüfung der einzelnen Schodenersotzpositionen - in der von
der Klögerin vorgegebenen Reihenfolge - sind hinsichtlich der
Schodenfroge (1.), hinsichtlich des verholtnisses zwischen der Klögerin
u nd i h ren Gesel lschoftern {2.) u nd h insichtlich der Veriö h ru n gsf ro ge (3.)

folgende Grundsötze zu beochten,

l. Der schodenersotzpflichtige (: Beklogte) hot noch $ 249 BGB den
Zustond herzusiellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersotz ver-
pflichtende Umstond nicht eingetreten wöre. lst ein Schoden durch
unnötigen Aufwond von Geld - hier die Zohlung von sonst nicht onge-
follenen Steuern - entstonden, donn ist die totsöchlich eingetretene
Vermögenssituotion mit derienigen ( hypotheiischen l Situotion zu ver-
gleichen, die bei richtiger Behondlung der soche eingetreten wöre.
Die Differenz zwischen dem ouf dieser Weise ermittelten Vermögens-
logen ist der ouszugleichende Schoden.

2. Hier istzu beochten, doß derSchoden beider Klögerin, einer Kopitol-
gesellschoft, eingetreten isi, doß ober die Vermögenssituotion der
Klögerin mit der privoien Vermögenssiiuotion ihrer Gesellschofter eng
verknüpft ist. Dos Gesellschoftsvermögen der Klögerin konn bei wirt-
schoftlicher Betrochtung nur ols ein Sondervermögen der Eheleute H.
ongesehen werden. Dorous folgt, do0 ein bei der Klögerin eingetre-
tener Scho den o uch o ls Scho den der Al lei n g esel lscho fler zvwerten ist
(BGH Urt.v. B. 2.1977 - Vl ZR 249/74 -, NjW 1977,12831. Dorous folgr
weiter, doß ein bei der Klögerin eingetretener Schoden, der gleichzeitig
mif einem Vermögensvorteilverbunden ist, der bei den Gesellschoftern
in ihrem privoten Vermögensbereich eintritf, durch diesen Vorteil
gemindert wird.
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Diese Situotion zeigt sich gerode bei den Steuerfrogen, die im vorlie-

genden Foll eine Rolle spielen. Die bei der Klögerin erhobene Körper-

t.hoftrt"u"r g ehört i m privoten Verm ögensbereich ih rer Gesel lschofter

zu deren Einkommen ous Kopitolvermögen ($ 20 Abs.I Nr.3 ESIG). Die

Körperschoftsieuer ist donn letztlich ouf die im privoten Bereich ent-

stehende Einkommensteuer onzurechnen ($ 36 Abs. 2 Nr. 3 ESIG).

Desholb folgt ous dem oben erlöuterten Grundsoiz, doß ein bei der

Klögerin durch die Entrichtung von unnötiger Körperschoftsteuer ent-

stondener Schoden - gonz oder teilweise - oufgewogen wird durch

die domit zusommenhöngenden Vorieile, die ous der BerÜcksichti-

gung der onfollenden Körperschoftsteuer bei der Einkommensteuer

äntsiehen. Bei dieser Art der Schodenermittlung kommt es infolge-

dessen nicht dorouf on, ob die Gesellschoffer der Klögerin Erstottun-

gen in Höhe der bei ihren privoten steuern ongerechneten Körper'

schoftsteuern on die Klögerin geleistei hoben und ob sie ihre etwoigen

Ansprüche gegen den Beklogten hinsichtlich eines bei ihnen einge-

tretenen Schoden on die Klögerin obgeireten hoben.

3. Für die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen gegen einen

Steuerberoier gilt noch $ 68 des Steuerberotungsgesetztes eine

Veriöhrunosfrist von drei Johren, und zwor gleichgÜltig ob sich der

SteuerbeÄtervertrog im konkreten Einzelfoll ols Werkvertrog oder ols

Dienstuertrog dorstellt (BGH, WM 1982, B5l). Die Veriöhrungsfrist

beginnt mit dem Eintriit des Schodens, bei vermeidborer Steuer-

beLstung, olso erst mit deren endgÜltiger Feststellung ous AnlolJ einer

Betriebsprüfung, bei Uberorbeitungskosten regelmößig erst in dem

Zweitpunki, in welchem sie onfollen (vgl. dozu' BGH, NJW 1986,1162.

Vl. l. Unnötig ongefollene Körperschoftsteuern:

Den durch Zohlung von (unnötigen) Körperschoftsteuern bei ihr einge-

iretenen Schoden beziffert die Klögerin ouf insgesomt 156.422 DM.

Dobei geht sie von den fur die Johre 1979 bis l9B3 totsöchlich fest-

gestellten Körperschoftsieuern ous.

Neben der Fesistellung der totsöchlich ongefollenen Körperschoft-

steuern und Einkommensteuern bedorf es hinsichtlich der hypo-

thetischen Steuersituotion (Steu ero nfo I I bei richtiger So ch beho n d I u n g l

g leichfo lls eines Sochverstö ndigeng utochtens. Dies hö ngt zuso m men

mit der komplizierten Steuersituotion, die bereits oben erlöutert ist

(Berücksichtigung der Körperschoftsteuer im Rohmen der Einkommen-

steueryeronlogungl. Hinzu kommt eine Besonderheit des Körper-

schoftsteu errechis bei Fö I len von verdeckten Gewi n no ussch üttu nQ €n :

Diese von dem ursprünglich Fehlverholten des Sieuerberoters (G. B.)

ousgehende Verursochenskette wird iedoch durch ein dem Klöger

sel bst vorzuwerfen d es Versö u m n is dero rt entscheiden d u nterb rochen,

doß der letztlich eingeiretene Schoden nicht mehr ouf den ursprüng-

lichen Schodenbeginn zurückgeführt werden konn. Es ging nömlich -
gegenüber dem Finonzomt und gegenÜber dem Finonzgericht - ent-

scheidend und ollein um den Nqchweis fur die Richtigkeit der beiden

Umbuchungen. Dieser Nochweis oblog dem Klögerund worihm ouch

möglich, nochdem G. B. olle Einzelbelege zurÜckgegeben hotte und

zwor vor dem Abschluß des finonzgerichtlichen Verfohrens. Es soll in

diesem Zusommenhong zugunsten des Klögers unterstellt werden,

doß die Kontokorten und Journolbögen bei G. B. verblieben und do{)

dos Finonzomt ouch diese Unierlogen vorgelegt hoben wollte. Den-

noch hotte der Klöger die MOglichkeit eines Nochweises, er konnte

nömlich diefehlenden Kontokorten und Journolbögen oufgrund der in

seinem Besitz befindlichen Einzelbelege erneut erstellen lossen. Dos

hot er iedoch gescheut, weil ihm die entsprechenden Arbeiten (Noch-

orbeit durch seinen neuen Steuerberolerl zu teuer woren (vgl. hierzu'

Schriftsotz des Klögers vom 30..l1.1984, Bl. 67 - 69 d. A.).

Anders ousgedrückt hötte der Klöger den eingetretenen Schqden - mit

gewissen Kosten -verhindern können. Wenn ersich onders enischied,

donn liegt dorin eine von ihm selbst gesetzte, selbstöndige Schoden-

verursochung, welche mit Rücksicht ouf ihr Gewicht den (ursprüng-

lichen) Verursochungszusommenhong unterbrochen hot. Der einge-

tretene Schoden konn folglich nicht mehr dem Voter des Beklogten

ongelostet werden.

Zur Froge der Kousolitötsei noch folgendes ongemerkt' Wenn mon von

einer Verursochung des Schodens durch die PflichVerletzung des

Sieuerberoters ousgehen würde, so müßte dos Verholten des Klögers

ihm ols so schwerwiegendes Mitverschulden ongerechnet werden

19254 BGBI, doß ouch donn die Hoftung des Steuerberoters entfollen

würde.

3. Auf Frogen der Beweislost kommt es bei dieser Sochloge nicht on.

Die entscheidenden Totsochen sind unstreitig. Dos gilt insbesondere

für den Besitz des Klögers on den Einzelbelegen, welchen er - RÜck-

erholt noch zweiter Ubergobe - zugestonden hot'

Desholb ist ouch kein Roum fur die (entsprechende) Anwendung der

Beweisregel des $ 444 ZPO.
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würde, zumol sie im Ergebnis den Johresgewinn 1976betröchtlich min-
derten (im Soldo um 47.177.49 DM' 93.533,89 DM - 46.3s6,40 DMl.
Dos Finonzomt hot ouch spöter totsöchlich beonstondet.

Dieser Pflicht'verstoß ist G. B. ols verschuldet onzulosten, er und -
spöter - der Beklogte ols sein Rechtsnochfolger hoben nichis zu einer
Entlostu n g vorgetro gen.

lll. Der vom Klöger wegen zu hoher Versieuerung geltend gemochte
schoden ß7.529,62 DM) lößr sich iedoch nichr ouf die fesrgestellre
Pf lichverletzu n g zu rückf ü h ren.

l. Der Eintritt und dos Ausmoß eines schodens werden in der weise
{estgestellt, doß der totsöchliche Geschehensoblouf mii dem
(hypothetischenl Geschehensoblouf verglichen werden, der bei
Fehlen des schoden stiftenden Ereignisses eingetreten wöre ß24g
BGB). Der in dieser weise festgestellte Schoden mui] sich - im
Rohmen des totsöchlichen Geschehensobloufes - ouf dos dem
Sch o d i g er vorwerf bo re Ereig n is zvrü ckzvf üh re n lo ssen ( Ko uso I itöt).
Treten im Rohmen eines komplexen Geschehensobloufes weitere
umstönde hinzv, die sich ouf den im Endergebnis eintretenden
schoden ousgewirh hoben, donn konn die Zurechnung des letztlich
eingetretenen Schoden zu dem ursprünglich schodenstiftenden
Ereignis entfollen. Dos gilt beispielsweise donn, wenn der letztlich
eingetretene Schoden entscheidend ouf einen (nochtröglichen)
willensentschluß des verletzten selbsizurückgeht, doch mufl dieser
Willensentschluß frei getroffen und nicht durch dos Verholten des
Schcdigers herousgefordert sein (vgl., Polondt/Heinrichs, BGB,
48. Aufl., Vorbemerkung vor 9249, Anm. 5 B g ee - m. N. ous der
Rechtspr.).

2. Dorous ergibt sich für den hier vorliegenden Foll,

Die fehlende Dokumentotion der beiden Umbuchungen ist die
ursprüngliche Ursoche dofür, doß dos Fincnzomteinetotsöchlich im
Johre 1976 eingetretene Gewinnminderung nicht onerkonnt hot. Es

hotzwordie eine - den Gewinn erhöhende - Umbuchung okzep-
tiert, hingegen die ondere - den Gewinn mindernde - Umbuchung
beonstondet. Dos hot im Ergebnis dozu geführt, doß nicht nur die
ols soldo beobsichtigte Gewinnminderung von 47.i77,49 DM ent-
fiel, sondern do0 der zu versteuernde Gewinn um insgesomt
93.533,89 DM - zu Unrecht - überhöht wor (nicht onerkonnte
Gewinnminderung).

Die Körperschoftsteuer erhöht sich um g/16 rs6,2s%), wenn für die ver-
deckte Gewinnousschüttung kein oder kein hinreichendes ,yerwend-
bores Eigenkopitol" ($ 30 KSIG) zur verfügung steht. Dobei wirkt sich ols
besonders grovierend ous, doß die verdelkte Gewinnousschüttung
g ru ndsötzlich im Geschoftsio h r der totsö ch lichen Zo h I u n g zu verrech nei
ist, und 

=wor 

regelmößig mitdem verwendboren EigenkJpitolzu Beginn

{iese.s Geschöftsiohres (5 22 Abs. 3 sorz 2 KSIG). sieht zu Beginn diäses
Geschöftslohres (om Ende des vorousgegongenen Geschöftsiohres) kein
für die Ausschüttung verwendbores Eigenkopitol zur verfügung, so'wird
die verdeche Gewinnousschüttung im Ergebnis mrt s6isüo Körp"r-
schoftsteuer gesonders besteuert. Verdeche Gewin no ussch üttu ngen dü r-
fen oußerdem dos Einkommen nicht mindern, sie werden deJholb im
Geschöftsiohr ihrer Zohlung noch einmol ols Einkommen mit Körper-
schoftsteuer belostet (Felix/streck, KSIG, 2. Aufl., $ B Anm. 6l). Es känn
desholb vorkommen, doß verdeckte Gewinnousschüttungen in Aus-
nohmeföllen mit Körperschoftsteuern bis zu einer Höh" uon l12,So/o
belostet werden. (BFH Uri.v. 20.11.1980, BSrBI l98l, ll, IBO).

Moglicherweise ist ober ouch eine ondere Verrechnung der verdeckten
Gewinnousschüttung mit dem verwendboren Eigenkopitol ouf Antrog
vorzunehmen. Dos ergibtsich ous 5 54 Abs.6 ESIG. Ein solcherAntrog de-r
Klögerin wöre im Rohmen des hierzu beurteilenden, fiktiven Gescheliens-
oblouf zu unterstellen,weil die Klögerin olles zu tun hot, um den Schoden-
eintritt gering zu hclten ß254 Abs. 2 BGB).

N g..h d em-System der Körpersch oftsteuer lößt sich [edoch sch o n ietzi fest-
stellen, doß durch die versöumie Regelung von Geschoftsführergeholt -
Angestelltengeholt und/oder von Toniiemezohlungen ouf ieJen Foll
unnötige Körperschofisteuern ongefollen sind, doß olso ein Schoden mit
hoher Wo h rschein I ich keit entsto nden isi, Anerken n u ngsfö h ig e Geho lts-
zohlungen/Tontiemezohlungen hötten nömlich den Gewinn Jer Klögerin
vermindert, folglich ouch zu geringeren Körperschoftsteuern gefuhrt. Der
durch die Zohlung unnötiger Körperschofisteuern eingetrel,ene Noch-
teil bei der Klögerin wird durch den Vorteil der Koiperschoftsteuer-
on.rechnu ng bei der Einkom mensteuervero n logung der Eheleute H. nicht
vollstöndig oufgewogen. Dos ergibt sich oui dem system der Körper-
sch oftsteuero n rech n u n g : Die Körperschoftsteuer wird zwo r von der letzt-
lich onfollenden Einkommensreuer obgezogen ($ 36 Abs. 2 Nr. 3 ESIG),

' vorher wird die Körperschoftsteuer l"äo.h äen'üurig"; - zu versteuern-
den - Einkünften ols Einkunft ous Kopitolvermögen f,intug"rechnet ($ 20
Abs.l Nr.3 ESIG). Diese Hinzurechnung bewir[, doß neben dem Vorteil
der Körperschoftsteueronrechnung oui die Einkommensteuer ouf leden
Foll ein Progressionsnochteil verbleibt. Durch die Hinzurechnung follt
nömlich mit RÜcksicht ouf die Progression der Einkommensteuertobelle
eine höhere Einkommensteuer on, ols dies ohne die Hinzurechnung der
Foll wöre.
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Hofiung des Steuerberolers
- Dorlegung des Schodens

- Unterbrechung des Kousolzusommenhongs

durch Mondo ntenverschulden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.\2.1990 - lB U 123190 - rkr.)

Leitsotz:

Nimmt der Mondont den Steuerberoter ouf Schodenersotz in Anspruch,

weil ihm durch unrichtige BuchfÜhrung und einen unrichiigen Abschlu0

ein steuerlicher Schoden entstonden sei, so mufl er iedenfolls donn den

Schoden durch Vorlegung einer richtigen BuchfÜhrung und eines richti-

gen Abschlusses dorlegen, wenn er sömtliche Grundoufzeichnungen

und Belege im Besitz hot.

Leitsötze (d.Ver{.)'

l. Hot der Steuerberoter eine vom BetriebsprÜfer bemöngelte Um-
| -r-. ..- -. -:^Lr ^l^1.,.-^^+i^.r ^^.^,;'l lo" I lr"^.han7r renmmenhnnn mitoucllullglllLl lluL.rl\ulll\'l lll9llrJvYYrruvvr vr '-"r"-

dem Stzuerschoden durch dos Verholten des Mondonten entschei-

dend unterbrochen, wenn dieser es unterlößt, onhond der ihm vorlie-

genden Beiege die Richtigkeit dieser Umbuchung dem Finonzomt

iochzuweirun. Er hötte den eingetretenen Schoden - wenn ouch mit

gewissen Kosten - verhindern können. sieht mon den ursochen-

lrro.r"nhong nicht ols unterbrochen on, so ist dos Mitverschulden

des Mondonten so schwerwiegend, dofl die Hoftung des Sieuer-

beroters entfollt.

2. Pouschole Umbuchungen sind vom Steuerberolerzv erlöuiern; gleich-

zeitig ist ouf die entsprechenden Nochweise (Belege) Bezug zv

nehmen ( Dokumentotionspflicht)'

3. Für Uberprü{ungsorbeiten des neuen Steuerberoters sind folgende

Stundenhonoro re o nQem€ssen :

DM I0O,OO für den Sieuerberoter selbst;

DM 80,00 und

DM 60,00 fur Hilfspersonen.

Zum Sochverholt:

lm Rohmen derAbschlu0orbeiten fÜr dos Johr1976 nohm derverstorbene

Steuerberoter B. zwei UmbuchunQen vor:

Einmol übertrug er einen Betrog von 46.356,40 DM vom Konto ,,sonstige

Verbindlichkeiten" ouf dos Konto ,,Erlöse, 11%" (gemeint' Erlöse, die der

U msotzversteueru n g u nterliegen | ; zvm o nderen Ü bertru g er einen Betro g

von 93.533,89 DM vom Konto,,Erlöse ll0/o" ouf dos Konto ,,Forderungenl

Grund dieser Buchungen wor die Korrektur des om Johresbeginn vorge-

trogenen Forderungsbestondes von 93.538,89 DM. Dieser Bestond wor

,nrichtig, und zwor ous zwei möglichen GrÜnden' Eniweder wor er

bereits im Johre l9Z5 folsch ermitieltworden oder er hotte sich im Verloufe

des Johres 1926 entsprechend vermindert. Die ondere Buchung ging ouf

die umgekehrte Feststellung zurÜck, doß noch verbuchte Verbindlich-

keiten des Klögers - vermutlich Verbindlichkeiten gegenÜber der Fo. D. -
löngst getilgt woren. Beide Porteien gehen hierzu Übereinstimmend

dovon ous, doß sich diese Unstimmigkeiten onhond dervon D. und der S.

erteilten Abrechnungen - im Vergleich zu den eigenen Unterlogen des

Klögers - ergoben. B. versöumte es iedoch, die einzelnen Betröge (nebst

d"r dotug"hörig"n Unterlogel, die ihn zv der geschilderten globolen

Korrektur veronloßten, oufzulisten und zu dokumentieren.

Der Klöger behouptet, Die vom Finonzomt und vom Finonzgericht ver-

mi0ien Nochweise (Einzelnochweise) hobe er nichi erbringen können,

weil B. die dofur erforderlichen Unierlogen im Besitz gehobt hobe und

weil eine Klogebegründung - tÜr die Kioge vor cjem Finonzgericht - eine

U bero rbeitu n g einer Vielzo hl von Einzelbelegen o us dem Verrech n u n gs-

verhöltnis mii der Spedition D. erfordert hötte. Dos ober sei - so meint der

Klöger - Aufgobe von B. gewesen, ihm, dem Klöger, seien die domit ver-

brnden"n Aufwendungen von schötzungsweise 10.000,00 DM nicht

zuzumuten gewesen.

Aus den Gründen:

Die G. B. vorzuwerfende PflichVerleizung ergibt sich ous dem un-

streitigen Sochverho lt.

Es hondelte sich bei den beiden von ihm beim Johresobschluß 1976vor

genommenen Umbuchungen um korrekte Korrekturen oufgrund der

ih. vorli"genden Abrechnungsunterlogen von D. und der s. B. nohm

die (richtigen) Korrekturen iedoch in Form von zwei Gesomtsummen

vor, ohne diese - etwo durch eine Auflistung - zu erlöutern und ohne

gleichzeitig ouf die entsprechenden Nochweise {Belege) Bezvg zu

nehmen. Erverstiefl domit gegen die ihm obliegende, entsprechende

Doklmentotionspflicht, es wor nömlich vorhersehbor, doß dos Finonz-

omt im Rohmen einer (künftigen) BetriebsprÜfung solche pouscholen

Umbuchungen nicht ohne entsprechende Nochweise onerkennen
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Hofiung des Steuerberolers
- Dorlegung des Schodens

- Unterbrechung des Kousolzusommenhongs

durch Mondo ntenverschulden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.\2.1990 - lB U 123190 - rkr.)

Leitsotz:

Nimmt der Mondont den Steuerberoter ouf Schodenersotz in Anspruch,

weil ihm durch unrichtige BuchfÜhrung und einen unrichiigen Abschlu0

ein steuerlicher Schoden entstonden sei, so mufl er iedenfolls donn den

Schoden durch Vorlegung einer richtigen BuchfÜhrung und eines richti-

gen Abschlusses dorlegen, wenn er sömtliche Grundoufzeichnungen

und Belege im Besitz hot.

Leitsötze (d.Ver{.)'

l. Hot der Steuerberoter eine vom BetriebsprÜfer bemöngelte Um-
| -r-. ..- -. -:^Lr ^l^1.,.-^^+i^.r ^^.^,;'l lo" I lr"^.han7r renmmenhnnn mitoucllullglllLl lluL.rl\ulll\'l lll9llrJvYYrruvvr vr '-"r"-

dem Stzuerschoden durch dos Verholten des Mondonten entschei-

dend unterbrochen, wenn dieser es unterlößt, onhond der ihm vorlie-

genden Beiege die Richtigkeit dieser Umbuchung dem Finonzomt

iochzuweirun. Er hötte den eingetretenen Schoden - wenn ouch mit

gewissen Kosten - verhindern können. sieht mon den ursochen-

lrro.r"nhong nicht ols unterbrochen on, so ist dos Mitverschulden

des Mondonten so schwerwiegend, dofl die Hoftung des Sieuer-

beroters entfollt.

2. Pouschole Umbuchungen sind vom Steuerberolerzv erlöuiern; gleich-

zeitig ist ouf die entsprechenden Nochweise (Belege) Bezug zv

nehmen ( Dokumentotionspflicht)'

3. Für Uberprü{ungsorbeiten des neuen Steuerberoters sind folgende

Stundenhonoro re o nQem€ssen :

DM I0O,OO für den Sieuerberoter selbst;

DM 80,00 und

DM 60,00 fur Hilfspersonen.

Zum Sochverholt:

lm Rohmen derAbschlu0orbeiten fÜr dos Johr1976 nohm derverstorbene

Steuerberoter B. zwei UmbuchunQen vor:

Einmol übertrug er einen Betrog von 46.356,40 DM vom Konto ,,sonstige

Verbindlichkeiten" ouf dos Konto ,,Erlöse, 11%" (gemeint' Erlöse, die der

U msotzversteueru n g u nterliegen | ; zvm o nderen Ü bertru g er einen Betro g

von 93.533,89 DM vom Konto,,Erlöse ll0/o" ouf dos Konto ,,Forderungenl

Grund dieser Buchungen wor die Korrektur des om Johresbeginn vorge-

trogenen Forderungsbestondes von 93.538,89 DM. Dieser Bestond wor

,nrichtig, und zwor ous zwei möglichen GrÜnden' Eniweder wor er

bereits im Johre l9Z5 folsch ermitieltworden oder er hotte sich im Verloufe

des Johres 1926 entsprechend vermindert. Die ondere Buchung ging ouf

die umgekehrte Feststellung zurÜck, doß noch verbuchte Verbindlich-

keiten des Klögers - vermutlich Verbindlichkeiten gegenÜber der Fo. D. -
löngst getilgt woren. Beide Porteien gehen hierzu Übereinstimmend

dovon ous, doß sich diese Unstimmigkeiten onhond dervon D. und der S.

erteilten Abrechnungen - im Vergleich zu den eigenen Unterlogen des

Klögers - ergoben. B. versöumte es iedoch, die einzelnen Betröge (nebst

d"r dotug"hörig"n Unterlogel, die ihn zv der geschilderten globolen

Korrektur veronloßten, oufzulisten und zu dokumentieren.

Der Klöger behouptet, Die vom Finonzomt und vom Finonzgericht ver-

mi0ien Nochweise (Einzelnochweise) hobe er nichi erbringen können,

weil B. die dofur erforderlichen Unierlogen im Besitz gehobt hobe und

weil eine Klogebegründung - tÜr die Kioge vor cjem Finonzgericht - eine

U bero rbeitu n g einer Vielzo hl von Einzelbelegen o us dem Verrech n u n gs-

verhöltnis mii der Spedition D. erfordert hötte. Dos ober sei - so meint der

Klöger - Aufgobe von B. gewesen, ihm, dem Klöger, seien die domit ver-

brnden"n Aufwendungen von schötzungsweise 10.000,00 DM nicht

zuzumuten gewesen.

Aus den Gründen:

Die G. B. vorzuwerfende PflichVerleizung ergibt sich ous dem un-

streitigen Sochverho lt.

Es hondelte sich bei den beiden von ihm beim Johresobschluß 1976vor

genommenen Umbuchungen um korrekte Korrekturen oufgrund der

ih. vorli"genden Abrechnungsunterlogen von D. und der s. B. nohm

die (richtigen) Korrekturen iedoch in Form von zwei Gesomtsummen

vor, ohne diese - etwo durch eine Auflistung - zu erlöutern und ohne

gleichzeitig ouf die entsprechenden Nochweise {Belege) Bezvg zu

nehmen. Erverstiefl domit gegen die ihm obliegende, entsprechende

Doklmentotionspflicht, es wor nömlich vorhersehbor, doß dos Finonz-

omt im Rohmen einer (künftigen) BetriebsprÜfung solche pouscholen

Umbuchungen nicht ohne entsprechende Nochweise onerkennen
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würde, zumol sie im Ergebnis den Johresgewinn 1976betröchtlich min-
derten (im Soldo um 47.177.49 DM' 93.533,89 DM - 46.3s6,40 DMl.
Dos Finonzomt hot ouch spöter totsöchlich beonstondet.

Dieser Pflicht'verstoß ist G. B. ols verschuldet onzulosten, er und -
spöter - der Beklogte ols sein Rechtsnochfolger hoben nichis zu einer
Entlostu n g vorgetro gen.

lll. Der vom Klöger wegen zu hoher Versieuerung geltend gemochte
schoden ß7.529,62 DM) lößr sich iedoch nichr ouf die fesrgestellre
Pf lichverletzu n g zu rückf ü h ren.

l. Der Eintritt und dos Ausmoß eines schodens werden in der weise
{estgestellt, doß der totsöchliche Geschehensoblouf mii dem
(hypothetischenl Geschehensoblouf verglichen werden, der bei
Fehlen des schoden stiftenden Ereignisses eingetreten wöre ß24g
BGB). Der in dieser weise festgestellte Schoden mui] sich - im
Rohmen des totsöchlichen Geschehensobloufes - ouf dos dem
Sch o d i g er vorwerf bo re Ereig n is zvrü ckzvf üh re n lo ssen ( Ko uso I itöt).
Treten im Rohmen eines komplexen Geschehensobloufes weitere
umstönde hinzv, die sich ouf den im Endergebnis eintretenden
schoden ousgewirh hoben, donn konn die Zurechnung des letztlich
eingetretenen Schoden zu dem ursprünglich schodenstiftenden
Ereignis entfollen. Dos gilt beispielsweise donn, wenn der letztlich
eingetretene Schoden entscheidend ouf einen (nochtröglichen)
willensentschluß des verletzten selbsizurückgeht, doch mufl dieser
Willensentschluß frei getroffen und nicht durch dos Verholten des
Schcdigers herousgefordert sein (vgl., Polondt/Heinrichs, BGB,
48. Aufl., Vorbemerkung vor 9249, Anm. 5 B g ee - m. N. ous der
Rechtspr.).

2. Dorous ergibt sich für den hier vorliegenden Foll,

Die fehlende Dokumentotion der beiden Umbuchungen ist die
ursprüngliche Ursoche dofür, doß dos Fincnzomteinetotsöchlich im
Johre 1976 eingetretene Gewinnminderung nicht onerkonnt hot. Es

hotzwordie eine - den Gewinn erhöhende - Umbuchung okzep-
tiert, hingegen die ondere - den Gewinn mindernde - Umbuchung
beonstondet. Dos hot im Ergebnis dozu geführt, doß nicht nur die
ols soldo beobsichtigte Gewinnminderung von 47.i77,49 DM ent-
fiel, sondern do0 der zu versteuernde Gewinn um insgesomt
93.533,89 DM - zu Unrecht - überhöht wor (nicht onerkonnte
Gewinnminderung).

Die Körperschoftsteuer erhöht sich um g/16 rs6,2s%), wenn für die ver-
deckte Gewinnousschüttung kein oder kein hinreichendes ,yerwend-
bores Eigenkopitol" ($ 30 KSIG) zur verfügung steht. Dobei wirkt sich ols
besonders grovierend ous, doß die verdelkte Gewinnousschüttung
g ru ndsötzlich im Geschoftsio h r der totsö ch lichen Zo h I u n g zu verrech nei
ist, und 

=wor 

regelmößig mitdem verwendboren EigenkJpitolzu Beginn

{iese.s Geschöftsiohres (5 22 Abs. 3 sorz 2 KSIG). sieht zu Beginn diäses
Geschöftslohres (om Ende des vorousgegongenen Geschöftsiohres) kein
für die Ausschüttung verwendbores Eigenkopitol zur verfügung, so'wird
die verdeche Gewinnousschüttung im Ergebnis mrt s6isüo Körp"r-
schoftsteuer gesonders besteuert. Verdeche Gewin no ussch üttu ngen dü r-
fen oußerdem dos Einkommen nicht mindern, sie werden deJholb im
Geschöftsiohr ihrer Zohlung noch einmol ols Einkommen mit Körper-
schoftsteuer belostet (Felix/streck, KSIG, 2. Aufl., $ B Anm. 6l). Es känn
desholb vorkommen, doß verdeckte Gewinnousschüttungen in Aus-
nohmeföllen mit Körperschoftsteuern bis zu einer Höh" uon l12,So/o
belostet werden. (BFH Uri.v. 20.11.1980, BSrBI l98l, ll, IBO).

Moglicherweise ist ober ouch eine ondere Verrechnung der verdeckten
Gewinnousschüttung mit dem verwendboren Eigenkopitol ouf Antrog
vorzunehmen. Dos ergibtsich ous 5 54 Abs.6 ESIG. Ein solcherAntrog de-r
Klögerin wöre im Rohmen des hierzu beurteilenden, fiktiven Gescheliens-
oblouf zu unterstellen,weil die Klögerin olles zu tun hot, um den Schoden-
eintritt gering zu hclten ß254 Abs. 2 BGB).

N g..h d em-System der Körpersch oftsteuer lößt sich [edoch sch o n ietzi fest-
stellen, doß durch die versöumie Regelung von Geschoftsführergeholt -
Angestelltengeholt und/oder von Toniiemezohlungen ouf ieJen Foll
unnötige Körperschofisteuern ongefollen sind, doß olso ein Schoden mit
hoher Wo h rschein I ich keit entsto nden isi, Anerken n u ngsfö h ig e Geho lts-
zohlungen/Tontiemezohlungen hötten nömlich den Gewinn Jer Klögerin
vermindert, folglich ouch zu geringeren Körperschoftsteuern gefuhrt. Der
durch die Zohlung unnötiger Körperschofisteuern eingetrel,ene Noch-
teil bei der Klögerin wird durch den Vorteil der Koiperschoftsteuer-
on.rechnu ng bei der Einkom mensteuervero n logung der Eheleute H. nicht
vollstöndig oufgewogen. Dos ergibt sich oui dem system der Körper-
sch oftsteuero n rech n u n g : Die Körperschoftsteuer wird zwo r von der letzt-
lich onfollenden Einkommensreuer obgezogen ($ 36 Abs. 2 Nr. 3 ESIG),

' vorher wird die Körperschoftsteuer l"äo.h äen'üurig"; - zu versteuern-
den - Einkünften ols Einkunft ous Kopitolvermögen f,intug"rechnet ($ 20
Abs.l Nr.3 ESIG). Diese Hinzurechnung bewir[, doß neben dem Vorteil
der Körperschoftsteueronrechnung oui die Einkommensteuer ouf leden
Foll ein Progressionsnochteil verbleibt. Durch die Hinzurechnung follt
nömlich mit RÜcksicht ouf die Progression der Einkommensteuertobelle
eine höhere Einkommensteuer on, ols dies ohne die Hinzurechnung der
Foll wöre.
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Diese Situotion zeigt sich gerode bei den Steuerfrogen, die im vorlie-

genden Foll eine Rolle spielen. Die bei der Klögerin erhobene Körper-

t.hoftrt"u"r g ehört i m privoten Verm ögensbereich ih rer Gesel lschofter

zu deren Einkommen ous Kopitolvermögen ($ 20 Abs.I Nr.3 ESIG). Die

Körperschoftsieuer ist donn letztlich ouf die im privoten Bereich ent-

stehende Einkommensteuer onzurechnen ($ 36 Abs. 2 Nr. 3 ESIG).

Desholb folgt ous dem oben erlöuterten Grundsoiz, doß ein bei der

Klögerin durch die Entrichtung von unnötiger Körperschoftsteuer ent-

stondener Schoden - gonz oder teilweise - oufgewogen wird durch

die domit zusommenhöngenden Vorieile, die ous der BerÜcksichti-

gung der onfollenden Körperschoftsteuer bei der Einkommensteuer

äntsiehen. Bei dieser Art der Schodenermittlung kommt es infolge-

dessen nicht dorouf on, ob die Gesellschoffer der Klögerin Erstottun-

gen in Höhe der bei ihren privoten steuern ongerechneten Körper'

schoftsteuern on die Klögerin geleistei hoben und ob sie ihre etwoigen

Ansprüche gegen den Beklogten hinsichtlich eines bei ihnen einge-

tretenen Schoden on die Klögerin obgeireten hoben.

3. Für die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen gegen einen

Steuerberoier gilt noch $ 68 des Steuerberotungsgesetztes eine

Veriöhrunosfrist von drei Johren, und zwor gleichgÜltig ob sich der

SteuerbeÄtervertrog im konkreten Einzelfoll ols Werkvertrog oder ols

Dienstuertrog dorstellt (BGH, WM 1982, B5l). Die Veriöhrungsfrist

beginnt mit dem Eintriit des Schodens, bei vermeidborer Steuer-

beLstung, olso erst mit deren endgÜltiger Feststellung ous AnlolJ einer

Betriebsprüfung, bei Uberorbeitungskosten regelmößig erst in dem

Zweitpunki, in welchem sie onfollen (vgl. dozu' BGH, NJW 1986,1162.

Vl. l. Unnötig ongefollene Körperschoftsteuern:

Den durch Zohlung von (unnötigen) Körperschoftsteuern bei ihr einge-

iretenen Schoden beziffert die Klögerin ouf insgesomt 156.422 DM.

Dobei geht sie von den fur die Johre 1979 bis l9B3 totsöchlich fest-

gestellten Körperschoftsieuern ous.

Neben der Fesistellung der totsöchlich ongefollenen Körperschoft-

steuern und Einkommensteuern bedorf es hinsichtlich der hypo-

thetischen Steuersituotion (Steu ero nfo I I bei richtiger So ch beho n d I u n g l

g leichfo lls eines Sochverstö ndigeng utochtens. Dies hö ngt zuso m men

mit der komplizierten Steuersituotion, die bereits oben erlöutert ist

(Berücksichtigung der Körperschoftsteuer im Rohmen der Einkommen-

steueryeronlogungl. Hinzu kommt eine Besonderheit des Körper-

schoftsteu errechis bei Fö I len von verdeckten Gewi n no ussch üttu nQ €n :

Diese von dem ursprünglich Fehlverholten des Sieuerberoters (G. B.)

ousgehende Verursochenskette wird iedoch durch ein dem Klöger

sel bst vorzuwerfen d es Versö u m n is dero rt entscheiden d u nterb rochen,

doß der letztlich eingeiretene Schoden nicht mehr ouf den ursprüng-

lichen Schodenbeginn zurückgeführt werden konn. Es ging nömlich -
gegenüber dem Finonzomt und gegenÜber dem Finonzgericht - ent-

scheidend und ollein um den Nqchweis fur die Richtigkeit der beiden

Umbuchungen. Dieser Nochweis oblog dem Klögerund worihm ouch

möglich, nochdem G. B. olle Einzelbelege zurÜckgegeben hotte und

zwor vor dem Abschluß des finonzgerichtlichen Verfohrens. Es soll in

diesem Zusommenhong zugunsten des Klögers unterstellt werden,

doß die Kontokorten und Journolbögen bei G. B. verblieben und do{)

dos Finonzomt ouch diese Unierlogen vorgelegt hoben wollte. Den-

noch hotte der Klöger die MOglichkeit eines Nochweises, er konnte

nömlich diefehlenden Kontokorten und Journolbögen oufgrund der in

seinem Besitz befindlichen Einzelbelege erneut erstellen lossen. Dos

hot er iedoch gescheut, weil ihm die entsprechenden Arbeiten (Noch-

orbeit durch seinen neuen Steuerberolerl zu teuer woren (vgl. hierzu'

Schriftsotz des Klögers vom 30..l1.1984, Bl. 67 - 69 d. A.).

Anders ousgedrückt hötte der Klöger den eingetretenen Schqden - mit

gewissen Kosten -verhindern können. Wenn ersich onders enischied,

donn liegt dorin eine von ihm selbst gesetzte, selbstöndige Schoden-

verursochung, welche mit Rücksicht ouf ihr Gewicht den (ursprüng-

lichen) Verursochungszusommenhong unterbrochen hot. Der einge-

tretene Schoden konn folglich nicht mehr dem Voter des Beklogten

ongelostet werden.

Zur Froge der Kousolitötsei noch folgendes ongemerkt' Wenn mon von

einer Verursochung des Schodens durch die PflichVerletzung des

Sieuerberoters ousgehen würde, so müßte dos Verholten des Klögers

ihm ols so schwerwiegendes Mitverschulden ongerechnet werden

19254 BGBI, doß ouch donn die Hoftung des Steuerberoters entfollen

würde.

3. Auf Frogen der Beweislost kommt es bei dieser Sochloge nicht on.

Die entscheidenden Totsochen sind unstreitig. Dos gilt insbesondere

für den Besitz des Klögers on den Einzelbelegen, welchen er - RÜck-

erholt noch zweiter Ubergobe - zugestonden hot'

Desholb ist ouch kein Roum fur die (entsprechende) Anwendung der

Beweisregel des $ 444 ZPO.
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4. lm übrigen ist der vom Klöger geltend gemochte schoden von
37.529,62 DM (Zohlung unnöiiger Steuern) nicht nochvollziehbor.

Der schodeneintritt durch eine nochtrögliche (unnötige) steuer-
belostungl ist nömlich in der weise zu erlöutern - und zu belegen
dofl die totsöchlich vom Finonzomt erhobenen Steuern mit den
steuern verglichen werden, die bei richtiger sochbehondlung
ongefollen wören. Zu dem entsprechenden Klogevortrog gehört es
folglich, doß im einzelnen mitgeteilt wird, wie sich der Fehler des
steuerberqters ouf die steuerlichen Veronlogungen ousgewirh hot.
Nur ouf diese Weise ist die Feststellung möglich, doß infolge der
unkorrekien Buchführung letztlich mehr Steuern gezohlt worden
sind, ols bei richtiger Buchführung ongefollen wören. Ohne die
Dorstellung des (hypoihetischen) richtigen Behondlungsobloufes
loßt sich nö m lich n icht o ussch ließen, doD bei richtiger sochbeho nd-
lung der Höhe noch die gleichen Steuern ongefollen wören.

An solchen Dorlegungen fehlt es hier. Es kommt hinzu, doß der
Ausgongspunkt für die Schodenberechnung des Klögers nicht
einleuchiet, Er geht von einer ,,nicht zulössigen Buchung von
46.356A0 DM" ous und nimmt diesen Betrog zur Berechnungs-
grundloge für Umsoizsteuern, Gewerbeertrogssteuern, Einkom-
mensteuer und Kirchensteuer. Totsöchlich ist ober diese Buchung
richtig gewesen. Sie ist vom Finonzomt okzeptiert worden, sie wöre
ouch bei einem Nochweis der Korrekturbetröge bestehen geblie-
ben. Anders ist dies mit der zweiten Buchung über den Betrog von
93.533,89 DM. Dieser Betrog ist vom Finonzomt nicht okzeptiert
worden, er wöre ober bei einem Nochweis fur die Richtigkeit der
vorgenommenen Korrekiur bestehen geblieben. Ausgongspunkt
für die Schodenberechnung ist folglich der totsöchlich der Steuer-
ermittlung zugrunde gelegte Gewinn, der - zu Unrecht - um einen
Betrog von 93.533,89 DM erhöht ist. ln welcher Weise sich diese
Erhöhung ouf die Steuerlosten des Klögers ousgewirkt hot, isiweder
dorgelegt noch sonstwie - onhond der überreichten Unterlogen -
nochvollzieh bo r oder schötzbo r.

lV. Soweit der Klöger Ersotz von Uberorbeitungskosten verlongt, ist dieser
schodenersotzonspruch im wesentlichen begründet, und zwor in
Höhe von 6.791,30 DM.

l. Die Beouftrogung des steuerberoters B. und die domit verbunde-
nen Kosten woren eine notwendige Folge der G. B. onzulostenden
Pf I ichverletzu n g. Dessen U ntötig keit wo r berechtigter An loß f ü r den

oufgrund von mongelhofter Buchführung und Schodenminderungs-
kosten (stundungsontröge durch einen onderen Steuerberorerl. zvr
Feststellung des Betroges der behoupteten Nochteile bedorf es einer
Beweiso uf no h m e, nö m I ich eines u mfossenden sochverstö nd ig eng ut-
ochtens (beontrogt von der Klögerin, zudem gemöß 8144 ZPO ver-
onlo{Jtl. Es lößtsich iedoch schon ietztfeststellen, doß mit hoherWohr-
scheinlichkeit ein Schoden der Klögerin durch unnötig ongefollene
Körperschoftsteuern eingetreten ist. Diese Wo h rscheinlich keit reicht
ous, um ein Zwischenurteil über den Grund des Anspruch ($ 304 ZPOI
zu erlossen und um dos Betrogsverfohren on dos Londgericht zurück-
zuverweisen ($ 538 Abs. I Nr. 3 ZPO). Zugleich laßt sich ietzt schon fest-
stellen, doß drei der von der Klögerin gestoffelt geltend gemochten
Schodenposiiionen nicht begründet sind.

Bei der Prüfung der einzelnen Schodenersotzpositionen - in der von
der Klögerin vorgegebenen Reihenfolge - sind hinsichtlich der
Schodenfroge (1.), hinsichtlich des verholtnisses zwischen der Klögerin
u nd i h ren Gesel lschoftern {2.) u nd h insichtlich der Veriö h ru n gsf ro ge (3.)

folgende Grundsötze zu beochten,

l. Der schodenersotzpflichtige (: Beklogte) hot noch $ 249 BGB den
Zustond herzusiellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersotz ver-
pflichtende Umstond nicht eingetreten wöre. lst ein Schoden durch
unnötigen Aufwond von Geld - hier die Zohlung von sonst nicht onge-
follenen Steuern - entstonden, donn ist die totsöchlich eingetretene
Vermögenssituotion mit derienigen ( hypotheiischen l Situotion zu ver-
gleichen, die bei richtiger Behondlung der soche eingetreten wöre.
Die Differenz zwischen dem ouf dieser Weise ermittelten Vermögens-
logen ist der ouszugleichende Schoden.

2. Hier istzu beochten, doß derSchoden beider Klögerin, einer Kopitol-
gesellschoft, eingetreten isi, doß ober die Vermögenssituotion der
Klögerin mit der privoien Vermögenssiiuotion ihrer Gesellschofter eng
verknüpft ist. Dos Gesellschoftsvermögen der Klögerin konn bei wirt-
schoftlicher Betrochtung nur ols ein Sondervermögen der Eheleute H.
ongesehen werden. Dorous folgt, do0 ein bei der Klögerin eingetre-
tener Scho den o uch o ls Scho den der Al lei n g esel lscho fler zvwerten ist
(BGH Urt.v. B. 2.1977 - Vl ZR 249/74 -, NjW 1977,12831. Dorous folgr
weiter, doß ein bei der Klögerin eingetretener Schoden, der gleichzeitig
mif einem Vermögensvorteilverbunden ist, der bei den Gesellschoftern
in ihrem privoten Vermögensbereich eintritf, durch diesen Vorteil
gemindert wird.

160
153



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 6191

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechls- und steuerberotende Berufe 6191

reichendes, verwendbores Eigenkopitol zur VerfÜgung stond. ln dieser

Situotion konn nömlich eine Mehrbelostung on Körperschoftsteuern

eintreten.

Verdeckte Gewinnousschüttungen liegen vor, wenn Hondlungen der

Körperschoftsorgo ne (Gesellschofterverso m m lung ), d ie den Jo hres-

überschuD der Körperschoft (GmbHl mindern, dozu bestimmtsind, den

Anteilseignern (Gesellschofternl einen wirtschoftlichen Vorteil zu ver-

schoffen, ohne doß diese Zuwendung betrieblichen Zwecken dient
(Definition noch, Tipke, Steuerrechi,l0. Aufl., S. 329). Desholb können

Entg elte (Geh o ltlTo ntiemel f ü r ei nen beherrschenden Gesel lschofter-

Geschöftsführer nur donn nicht ols verdeckte GewinnousschÜttung

gelten, wenn die den Entgeltonspruch begrÜndenden Rechts-

geschöfte eindeutig und klor im vorous getroffen sind und oußerdem

ei ne o n g em essen e Verg ütu n g vorsehen (siö n d ig e Rechtsprech u n g d es

Bu n d esf i n o nzh ofs, beis p ie I sweise : U rt. v. 22. 3. \972, BSIBI 1972 ll, 501 i
Urt.v. 3.11.1976, BSrBI lgZZ - 11,172; tJn.v.21.7.1982, BSIBI l9B2 ll,76l;

Urt.v. 8.10.1969, BSIBI ]969 ll,268l.

Solche kloren, im vorous getroffenen, dazu noch ongemessenen

Abmochungen sind hier unstreitig versöumt worden. Dos isi ein vom
n ll :.-^l ^^r.t^.L-l :^^:^.,^-^^L,,ll^+^. E^l-l^'DeKlogletl zullllllue5l ltlllllu55lv v(il 5l-llul\lerer rvr rrvr.

Zur steuerlichen Anerkennung von Gehöltern/Tontiemen woren nöm-

lich - wie oben ousgeführt - im vorous zu treffende, inholtlich klore

Gesellschofterbeschlüsse erforderlich. Dobei wor zudem ouf die

Angemessenheit der Vergütungen zu ochten. Außerdem mußte noch

den getroffenen Vereinborungen ouch totsöchlich verfohren werden.

Alle diese Dinge hotte der Beklogie ols stöndiger steuerlicher Beroter

der Klögerin deren Gesellschoftern mit Nochdruck klorzumochen. Er

hotte oußerdem zu kontrollieren, ob seine (richtigen) Rotschlöge ouch

befolgt würden. Erfo h rungsgemöß mocht nömlich ein Steuerpf lichtiger;

der eistmols mit den rechtlichen Besonderheiten einer Gesellschoft mit

beschrönher Hoftung qrbeiien muß und der die steuerrechtlichen

Konsequenzen nicht übersieht, in der kritischen Anfongsphose höufig

, Fehler (vgl. zu olledem, BGH Urt.v.25.2.1987 - lVo 2R162/85 -'
, VersR l9BZ 688,689).

.., ,,,r:,: V. Hinsichtlich des - durch dos Verschulden des Beklogten - bei der

:;:j:.,. ,, , KlögerineingetreienenSchoden hondeltessich noch Dorstellung der

. ,:-,1 . r,., : Klögerin um Körperschoftsteuern und Gewerbesteuern, welche bei

::..::, :::,',.:' ,,.'..,. ..' richiigerBerotung durch den Beklogten nichtongefollenwören. Hinzu

r,',,-,;,,.11 ir:,.:: .:,;'i.:..'.; ,:kornmen ongeblich vom Beklogten durch nochlössige Arbeit ver-

,r:.':,. ,ii,,.i ,.,:. r ,::', schuldete Verspöiungszuschlöge, Schötzungen der Umsotzsteuer

Klöger, die noch der BetriebsprÜfung eingetretene steuerliche Situo-

tion durch einen onderen Steuerberoter überprÜfen zu lossen.

Die dem Klöger dofur entstondenen Kosten hotte G. B. - und hoi ietzt
der Beklogte ols sein Rechisnochfolger zu ersetzen.

2. Dievon dem Sieuerberoter B. in Rechnung gestellten Stundenhonorqre

für Uberprüfungsorbeiten holt der Senot - oufgrund einer Schötzung

gemöfl g2B7 

^PO 
- im wesentlichen fÜr ongemessen und berechtigt.

Dos gili sowohl fur die Höhe des Stundenhonorores selbst (]00,- DM/

Stunde für den Steuerberoter selbst, 80,- DM/Stunde und 60,- DM/

Stunde fur Hilfspersonenl ols ouch für die ongegebenen Stunden-

zohlen. Auszunehmen sind iedoch die Honorore fÜr die Besprechung

bei der BfG om 24.2.1983 (1,5 Arbeitsstunden des Steuerberoters B.

selbst) und für,,diverse Briefe und Antröge, PrÜfung der Unterlogen" im

Mörz l9B3 (6 Arbeitssiunden der Steuerbevollmöchtigten J.l. lnsoweit

ist weder vorgetrogen noch ersichtlich, doß sich diese Tötigkeiten ouf

die Nochprüfung von Arbeiten des frÜheren Steuerberoters G. B.

beziehen.

Rechnerisch fuhrt dies zum Abzug eines Gesomtbetroges von Zl,9O DM.

Hoftung des Steuerberolers
- Diensfuertrog

- Schoden
(OLG Düsseldorf Urt.v.13.12.1990 -18U122/90 - rkr'l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Dos Steuerberotungsmond oI zvr Hilfeleistung bei der Erstellung der

Bu chf ü h ru ng, Steu ererklö ru n g u nd Gewin nerm ittl u n g beg rÜ n det ei nen

Dienstverirog zwischen dem Mondonten und dem Steuerberoier.

2. Beröt der Steuerberoter nicht Über die MOglichkeit der Steuerminde-

rung wegen desVerlustes derStommeinloge einer liquidierien GmbH,

so konn nur donn ein Schoden entstonden sein, wenn der Mondont

die Stommeinloge geleistet hotte. (Hier' Umbuchung einer Dorlehens-

forderung des Mondonten gegen die GmbHl.
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Aus den Gründen:

L Rechtliche Grundloge des von den Klögern geltend gemochten
Schodenersotzonspruchs ist ollein dos Rechtsinstitut der positiven
Verirogsverletzung.

Denn die Tötigkeit eines steuerberoters ist nömlich regelmößig ols
Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienstuertrogschoroher zu quolifi-
zieren, insbesondere bei einer Douerberotung und Wohrnehmung
oller sieuerlichen Belonge. Ein Werkvertrog liegt lediglich donn vor,
wenn konkrete Einzelleistungen Vertrogsinholt sind {Polondt-Thomos,
BGB,49. Aufl., Anm.5 vor $631). Der Bundesgerichtshof hot - ent-
sprechend dieser Unterscheidung - einen Dienstvertrog ongenom-
men, wenn einem Steuerberoter ollgemein die Wohrnehmung oller
sieuerlichen lnteressen des Auftroggebers übertrogen worden ist
\BGHZ54,106; BGH VersR 1980,264l.Zwor hot ein Steuerberoter im
Rohmen seiner umfossenden Beouftrogung ouch bestimmte Einzel-
orbeiten zu erstellen, z.B. einen Johresobschluß oder eine Steuer-
erklörung. lm Vordergrund steht ober die stöndige Berotung des
Auftroggebers in steuerlicher Hinsicht, so doß dos Erbringen verschie-
dener Einzelleistungen keinen Einfluß ouf die Wertung des Steuer-
berote rvertro g es o ls Gesch öfts beso rg u n g svertro g m it D ien stvertro g s-
chorokter hot (stöndige Rechtsprechung des Senots z. B. Urteil v.

7.12.1989 - lB U 175/Bg -; vgl. weiter RGRK-Glonzmonn, 12. Aufl.,

Rdn. 20] zu $ 631 BGB; MüKo-Söllner, BGB,2. Aufl., Rdn. 9l zu $ 6ll).

Demzufolge beurteilt der Senot den zwischen den Porteien geschlos-
senen Steuerberotervertrog ols Diensfuertrog und nicht ols Werk-
vertrog. Der Beklogte wor seit dem 1.g.lg12wieder mit der loufenden
Buchholtung der von dem Klöger G. H. geführten Firmo beouftrogt,
doneben mit der Ersiellung derJohresobschlüsse und dem Entwurf der
von den Klögern obzugebenden Steuererklörungen.Auch nohm eron
der von dem Finonzomt vom 29.6.1987 bis 2.7.1982 durchgeführten
Betriebsprüfung sowie on der onschließenden Schlußbesprechung
teil. Dorin liegt eine,,umfossende" Beouftrogung.

Dos hot zur Folge, do0 sich die Kloger gegenüber mongelhoften
Arbeiten des Beklogten nicht ouf die Gewöhrleisiungsonsprüche
des Werkvertrogsrechts berufen können. Rechtsgrundloge fur die
Ansprüche des Auftroggebers bei mongelhofter Leistung des Sieuer-
beroters sind vielmehr die Vorschriften über die posiiive Vertrogs-
verletzung. Donoch konn der Mondont Schodenersotz verlongen,
wenn der Steuerberoter schuldhoft (zumindest fohrlössigl eine ihm
obliegende vertrogliche Verpflichtung schlecht erfullt hot und wenn
dodurch dem Mondonten ein Schoden entstonden ist.

meldungen und die Lohnsteueronmeldungen, oußerdem die Johres-
bilonzen einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnungen. Dos hot er
selbsi zugestonden. Außerdem liegen dem senot die folgenden, vom
Klöger erstellten Bilonzen vor: Eröffnungsbilonz vom l.1.lg7g, Johres-
obschlu0bilonzen unter Einschluß der [eweiligen Gewinn- und Verlust-
rechnung fur die Johre l979,l9}0,l98i und 1983.

Bereits dieser (unstreitige)Arbeitsumfong weist ous, doß der Beklogte
die umfossende Berotung der Klögering übernommen hotte. Es konn
desholb dohinstehen, ob der Beklogte oußerdem ouch - wie die
Klögerin behouptet - olle,,erforderlichen" Steuererklörungen vorbe-
reitet hoi, olso ouch die Erklörungen der Eheleute H. zur Einkommen-
steueryeronlogung.

2. Diedem Beklogten seitens der Klögerin vorgeworfene pflichtuerletzun-

gen ergeben sich ous den bereits erwöhnten, vom Klöger ongefertig-
ien J o h reso bsch I üssen u nd den Betriebsprüf u n gsberichten d es Fino nz-
omts G. vom29.l.l9B5.

ln diesem Zusommenhong ist die steuerliche situotion einer Gesell-
schoft mit besch rö nkter Hoftu ng mit Gesellschofter-Geschöftsfü hrer
von wesentlicher Bedeutung,

Die Gründung der Klögerin hoffe - neben der Hoftungsbeschrönkung
- ersichtlich den Zweck, zumindest einen Teil der sonst onfollenden
Gewerbesteuer dodurch zu sporen, doß die Gehölter für den Gesell-
schofter-Geschöftsführer H. und für dessen Ehefrou ols Gesellschof-
terin-Angestellte den Gewinn der Gesellschoft ols Aufwondspositio-
nen mindern sollten. Es versteht sich von selbst, doß dobei iedoch
steuerliche Nochteile onderer Art vermieden werden sollten. Desholb
gehörte es zu den Aufgoben des Beklogten, der bei der Gründung der
Klögerin hinzugezogen worden wor, dofür sorge zu trogen, doß die
steuerlichen Vorousseizungen für eine Anerkennung der Gehölter ols
echte Aufwo ndspositionen vorlo g en u nd zwo r ei nsch I ieß I ich der etwo
beo bsichtigten To ntiemezo h I u n g en ( Regel u n gsziel, Abschöpf u n g des
Gewinnes bei der Klögerin über Gehölter und Tontiemen).

Es kom onders ousgedrückt dorouf on, doß Geholtszohlungen und/
oder To ntiemezo h lungen bei einer Nochprüf u ng durch dos Fino nzo mt
(Betriebsprüfung) ols echte Beiriebsousgoben onerkonnt wurden.
Es golt insbesondere zu vermeiden, doß Gehölter und/oder Tontiemen
ols verdeckte Gewinnqusschüilungen behondelt würden, wenn zudem
für solche verdechen Gewinnousschüttungen kein oder kein ous-
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Die Beklogte, die die vertrogsbeendigung zu Ende Juni 1986 hinge-

nommen hot, legt ouch nicht dor; in welchem Verholten des Klögers sie

eine Kündigung gesehen hot. Ersichtlich hot sie sich dem Wunsch des

Klögers noch einer Verirogsbeendigung nicht widerseizt und dieser

doJurch zugestimmt, möglicherweise in derAnnohme, ouf ieden Foll die

sogenonnte Auflösungspouschole beonspruchen zu können.

Von der Beklogien wird nicht dorgelegt, doß der Klöger bei Bezohlung

der in Rechnung gestellten Betröge bereits gewußt hot, doß er sie

eigentlich nicht schuldete (vgl. g Bl4 BGB). Es ist ouch fernliegend, doß er

einen Betrog von fost 20.000,- DM in Kenntnis vom Fehlen einer ent-

sprechenden Verpflichtung gezo hlt harc'

ll. Hiervon ousgehend konn leiztlich offenbleiben, ob der Beklogte

seine Pflichten ols Steuerberoter im Rohmen seiner Mitwirkung on der

Betriebsprüfung des Finonzomtes und seinerTeilnohme on der Schluß-

besprechung desholb schuldhoft verletzt hot, weil er dos Finonzomt

oder die Klöger nicht ouf die MOglichkeit einer Sieuerminderung

wegen des ongeblichen Verlustes der Stommeinloge des Klögers G.

H. on der in Liquidotion gerotenen Fleischhondel H. GmbH hinge-

wiesen hot. Denn schon noch dem Vortrog der Klöger hot der Klöger

G. H. die Stommeinloge über 25.000 DM in die Gesellschoft weitest-

gehend nicht geleistet. Den Klögern ist desholb der geltend gemochte

Schoden nicht entstonden.

Die Fleischhondel H. GmbH ist l9B2 liquidiert worden. Der Klöger

G. H. hottezu dem Zeitpunktouf die Stommeinloge erst- ongeblich

-158,73 DM gezohlt. Die resiliche Forderung der Gesellschoft ouf

Leisiung der Stommeinloge beirug olso 24.841,27 DM. Er konn

sich gemöß $ 19 Abs. 2 Sotz 2 GmbHG wegen eines gesetzlichen

Aufrechnungsverbotes nicht dorouf berufen, er hqbe diese durch

teilweise Aufrechnung mit einem Anspruch ouf Rückzqhlung eines

der Fleischhondel H. GmbH gewöhrten Dorlehens Über 25.973,24

DM erbrccht. Denn dieses Verbot der Aufrechnung gegen den

Anspruch der Gesellschoft o uf Einzo hlu ng der Sto m mein loge d u rch

einseitige empfongsbedurftige Willenserklörung seiiens eines

Gesellschofters ist ollumfossend und gilt insbesondere im Liquido-

tionsstodium der Gesellschoff, bei deren Löschung wegen Ver-

mögenslosigkeit und im Folle des Konkurses der Gesellschoft
( BG HZ 15, 5 2; 53,71 ; BGI ZIP 1982,1320). Es beru ht do ro uf, doß dos

öffentliche lnteresse, d. h. dos lnteresse oller Glöubiger on der

Beschoffung der Stommeinloge, dem Privotinteresse eines Gesell-

schofterg lö u bi gers vorg eht IRGZ 94, 6l l. Dos Aufrech nun gsverbot

bezweckt nömlich, dqß der Betrog der Stommeinlogeforderung

möglichst vollstöndig in dqs Vermögen der GmbH fließt. Die

Gemeinschoft der Gloubiger hot dos olles Überwiegende lnter-

esse, dof) die Liquidotionsmosse gesiörki, nicht geschwöcht wird.

Für eine von der Rechisprechung zugelossene Ausnohme von

d iesem Auf rech n u n gsverbot, etwo weil o I I e Gesel lschoftsg lö u big er

befried ig1 d ie Vermögensgeg enstö n d e i m wesentl ichen versi I bert,

ieder Gesellschoftsbetrieb oufgehört hot und die Entstehung neuer

Verbindlichkeiten, die nicht ous den vorhondenen Borbestönden

befriedigtwerden können, nichtzu erworten ist (RGZ14? 293, BGH

GmbH RDSch \986,162; BGH BB 1978,16351, hoben die Kloger

nichts dorgeton.

Hoftung des Steuerberolers
- Geholt des GmbH-Geschöftsführers

- verdeckte Gewinnousschüttu ng
(OLG Düsseldorf Urt.v. 15.11.1990 -18 U 242/BBl

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Steuerberoter mu0 vermeiden, do$ Gehölter und/oderTontiemen

o ls verdeckte Gewi n no ussch üttu n g en beho ndelt werden.

2. Betreut der Steuerberoter eine GmbH-GrÜndung, so hot er in der

Anfongsphose ouch zu kontrollieren, ob seine Roischlöge vom Mon-

donten richtig umgesetzt wurden.

3. lst der Schoden bei einer Kopitolgesellschoft eingetreten, die mit der

privoten Vermögenssituotion ihrer Gesellschofter eng verknÜpft ist, so

hot sich die Kopitolgesellschoft den bei den Gesellschoftern im pri-

voten Vermögensbereich ei n getretenen Vermög ensvorteil o n rech nen

zu lossen.

Aus den Gründen

lV. l. Hinsichtlich des von der Klogerin dem Beklogten erteilten Bero-

tungsouftroges istfolgender Umfong unsireiiig: Der Beklogte führte

die Buchholtung fÜr die Klögerin, mochte die Umsqtzsteueryoron-
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lm Ergebnis führt dos dozu, do0 der Klöger G. H. die Stommeinloge in
die Fleischhondel H. GmbH schon noch dem vortrog der Klöger bis
ouf einen Betrog von l5B,Z3 DM nicht erbrocht hot (s. ouch ll. 3.).

Die Klöger können sich nicht dorouf berufen, diese sei durch
umbuchung eines Teils des Dorlehens erfolgt. Denn die Klöger mochen
insoweii eine unzulössige Aufrechnung und nicht Anrechnung der
Dorlehensforderung ouf die stommeinloge geliend. Bei einerAnrech-
nung hondelt es sich nur um die Fölle, in denen bei Ermiitlung der
Anspruchshöhe unselbstöndige Rechnungsposten in Abzug zu brin-
gen sind (Polondt-Heinrichs, BGB,49. Aufl., Anm. 1b zu g3BZ BGB).
Dovon konn hier nicht ousgegongen werden, weil der Anspruch der
Gesellschoft ouf Zohlung der Stommeinloge und der Anspruch des
Klögers G. H. ouf Rückzohlung des Dorlehens ols zwei selbstöndige
Forderungen gegenü berstehen.

Hinzu kommt, dofJ eine Einlogeforderung noch herrschender Meinung
schon deshqlb nicht kontokorrentföhig ist, weil dorin eine unzulössige
Stundung f iegen konn ( RG JW 1930, 2685; Rowed der, G m b H G, 2. Aufl.,
Rdn. 3l zu 519 m.w. N.l.

Unschedlich ist, doß der Klöger G. H. nicht ousdrucklich die Auf-
rechnung gemöß $388 BGB erklört hof, denn diese konn ouch ous
dem Verholien eines Schuldners stillschweigend sich ergeben (RGZ5?
204 BFH NVwZ 19 84, 468, etwo d u rch Leistu n g sverweig eru n g g eg en -

ü ber einer g leicho rtigen Sch u ld IOLG H o m m J u rBü ro 1979, 7451 oder -
wie hier - Berechnung eines verbleibenden Uberschusses.

Aber ouch wenn mon der von dem Klöger G. H. gewöhlten Um-
buchung (: Anrechnung) folgen wollte, würde dies zu dem gleichen
Ergebnis führen, do dies eine unzulössige Umgehung des ,Aufrech-
nungsverbotes noch $ 19 Abs. 2 Sotz 2 GmbHG wöre (vgl. dozu,
Rowedder, o.o.O., Rdn. 25 zu $ l9). Von einer Verrechnung im eigent-
lichen Sinn, wie etwo beim Kontokorrent, konn ohnehin nicht ousge-
gongen werden, weil dies einen Aufrechnungsvertrog zwischen der
Fleischhondel H. GmbH und dem KlögerG. H. voroussetzen würde, für
den ebenfolls nichts dorgeton ist.

2. Ohnehin ist die ongebliche Zohlung des Dorlehens on die GmbH
gönzlich ungewiß. Denn die Klöger hoben entgegen der prozeß-
leitenden Verfügung des Senots vom 12.7.1990 dozu ousreichende
Belege n icht vorgelegt. Viel meh r beg rü nden zo h I reich e Widersprüche
in den von den Klögern überreichten Unterlogen Zweifel, ob dos
behouptete Dorlehen on die GmbH ousbezohlt worden ist. Dos -

derTeilbetröge von 14.177,92 DM und 3.544,48 DM ouf j7]72,40DM
stoII17.722.40 DM vor.

Schließlich istnichtzu überprüfen, ob eswegen des einzelnen Fehlers in
der Buchführung Iür1984 gerechtfertigt ist, doß die Firmo T die Erstel-
lung eines vollstöndigen Johresobschlusses mit einem Gegenstonds-
wert von ].610.98],- DM und die Abfossung von steuererklörungen in
Rechnung gestellt hot. Do0 in sonstiger Hinsicht Anloß zur uber-
prüfung und Berichtigung der Buchführung, des Johresobschlusses
u nd der steuererklö ru n g en Iür 1gB4 besto nd, wird ied enfo I ls n icht vor-
getrogen.

2. Soweit sich die Berufung gegen die Rückforderung der,,Auflösungs-
pouschole" von insgesomt ]9.950,- DM richtet, ist sie dogeg"n ,nb"-
gründet. Durch die in dieser Höhe gezohlten Betröge ist die Beklogte
ungerechtfertigt bereichert (vgl. $ Bl2 BGBI, do ein Anspruch gegen
den Klöger nicht gegeben wor.

Noch TifIer ll Abs. 2 der gemöß Pouscholberotungsvertrog vom
26.6.1984 in den vertrog der Porteien einbezogenen ,,Allgemeinen
Auftrogsbedingungen" hot der steuerberotel wenn der Auftrog ous
Gründen, die der Auftroggeber zu vertreten hot, vorzeitig beÄndet
wird, Anspruch ouf mindestens 5oo/o der ihm für die Ausführung des
gesomten Auftrogs zustehenden Vergütung. Ein derortiger Foll liegt
[edoch nicht vor.

Durch die Bezugnohme ouf Gründe, die derAuftroggeberzu vertreten
hot, wird o n g ekn ü pft o n ein vertro gswid riges verh olten, bei dem o I lei n
sich die Froge ergeben konn, ob eine Vertrogsportei es zu vertreten hot
oder nicht (vgl. 5 276 BGBI. Durch die Auftrogsbedingungen wird die
Regelung des $ 628 Abs. 2 BGB ergönzt, wonoch derienige, der eine
Kündigung durch vertrogswidriges verholten veronloßt, zum Ersotz
des durch die Aufhebung des Dienstuerhöltnisses entstehenden
schoden verpflichtet ist. Dieser Entschödigungsonspruch wird in den
Auftro gsbeding u ngen po uscho liert.

Eine Vertrogsverletzun g liegt iedoch weder bei einer einverstöndlichen
Auftrogsbeendigung noch bei einer begründeten Kündigung vor.
Dobei konn es dohingestellt bleiben, ob dos sich ous s 627 BGB 

"rg"-bende Recht des Klögers zt)r Kündigung durch die im vertrog vom
26. 6.1984 vereinborien Regelungen obbedungen worden ist.

wenn dem Klöger ein Kündigungsrecht zustond, dqnn wqr dessen
Ausübung nicht vertrogswidrig und hqtte der Klöger sie nicht zu yer-
treten. Wor es dogegen obbedungen, so konnte der vertrog zum
30.6.1986 nicht einseitig oufgelöst werden.
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Mehrwertsteuer in Rech nu ng gestellt u nd eine,,Restrechnu ng" o ngekÜn-

digt worden wor, ist om 20.12.1984 die volle Werklohnforderung nebst

dem Gesomtbetrog der Mehrwertsteuer oufgefÜhrt und hiervon eine

Akontozohlung obgesetzt worden. Bei richtiger Hondhobung hötte

iedoch nur noch eine Rechnung über den Unierschiedsbetrog zwischen

derTeilforderung vom29.lO.l9B4 und dem gesomten Werklohn erteilt

werden dÜrfen.

Aus der Erwöhnung einer Teilzohlung ging nicht hervol doß bereits eine

Rechnung vorlog, die in derienigen vom 20.12.1984 entholten wqr. Es

wor vielmehr weitgehend vom Zufoll obhöngig, ob bei der mit der Ver-

buchung beouftrogten Person der Verdocht oufkom, es könne schon ein

Umsoiz erfoßt sein. Dos Unterbleiben deroriiger Erwögungen konn nicht

ols Verschulden gewertet werden. Es ist zu berücksichtigen, doß Buchun-

gen in großer Zohl vorzunehmen sind und doß grundsötzlich der lnholt der

Belege moßgebend isf. Bei einer Rechnung ist von der zur Verbuchung

eingesetzten Person nicht der gesomte Inholt ouf seine sochliche Richtig-

keiizu überprüfen. Aus dem Konioblott für Umsötze mit der J's GmbH

wor zwor die Zohlung von 22.800,- DM zu ersehen. Es wor dogegen

nicht zu erkennen, doß ein Zusommenhong mit der Ausgongsrechnung

über' 28.862,]9 DM besioncl.

Auch sonstige Umstönde, durch die die Beklogte und ihre Mitorbeiter

hötten oufmerksom werden müssen, werden nicht vorgetrogen.

Aus den obigen Gründen kommt es ouf weitere Bedenken gegen den in

Froge stehenden Teil der Klogeforderung nicht mehr on:

Es broucht nicht mehr dorouf eingegongen zu werden, doß im Folle einer

Beiohung der Hoftung der Beklogten ein erhebliches Mituerschulden des

Klögers wegen Abfossung einer irreführenden Rechnung zu berÜcksich-

tigen wöre 15254 BGB).

Es konn dohingestellt bleiben, ob im Zeitpunkt des Bekonntwerdens des

Fehlers, der bei der Rechnungserteilung und der Verbuchung vorge-

kommen wor, bereits ein rechtskröftiger Steuerbescheid mit einem

Einkommensteueronteil von 56 o/o ovl den ousgewiesenen Umsotzmehr-

betrog vorlog, wos von der Beklogten im zweiten Rechtszug in Zweifel

gezogen wird, und welches Ergebnis der Abonderungsontrog des

Klögers gehobt hot oder hoben wird.

Ferner wirkt es sich nichi mehr ous, doß dos Londgericht zu Unrecht eine

wegen eines Schreib- oder Rechenfehlers um 50,- DM erhöhte Ersotz-

forderung zugrundegelegt hot. Der Gesomtbetrog von 22.753,20 DM

wor richtig errechnet. Ein Versehen log nur bei der Zusommenrechnung

ongebliche - Dorlehen des Klögers G. H. on die Fleischhondel H.

GmbH findet sich erstmols in der Bilonz zum 3].12.1982. Noch dem

Dorlehenskontenblott des Klögers G. H. soll die Zohlung iedoch ersi

miiWert3l.l.l9B3 erfolgtsein. Dovon sollen ouf die Stommeinloge om

selben fog24.841,27 DM umgebuchf worden sein. Dos Kontenblott

,,nicht eingezohlte Stommeinlogen" des Klögers G. H. fÜr l9B3 enthölt

ebenfolls nur Wertstellungen zum 31..l.1983. Uber die vorhergehende

Entwicklung des Konios, dos insoweit ein Debet ousweisen mÜßte, ist

dem Konioblott iedoch nichts zu entnehmen. Die Buchungstoge stehen

zudem im Widerspruch zu dem Prozeßvortrog der Klöger; demzufolge

die Umbuchung Ende 1983 erfolgi sein soll. Von beiden obweichend

weist dos Kontenblott der GmbH über rÜckstöndige Stommeinlogen

die Zohlung der Stommeinloge zum 31.12.1982 ous, wobei zudem die

J o h reszo h I des Konten blottes ho ndsch riftl ich o bgeö ndert worden ist.

3. Auch hinsichtlich der Zohlung von 158,73 DM ouf die Stommeinloge

hoben die KlAger keine Belege vorgelegi. Sie sind desholb in dieser

Höhe hinsichtlich des behoupteten Verlustes der Stommeinloge

beweisfö llig geblieben.

4. Zuscmmenfassend hcben die Kloger bereits den Nochweis der

Zohlung der Stommeinloge on die GmbH nicht erbrocht. lhr in weiten

Bereichen widersprüchliches Vorbringen berechtigt vielmehr zu

Zweifeln, ob dos behouptete Dorlehen on die Fleischhondel H. GmbH

von dem Klöger G. H. geleistetworden ist. Dies konn im Ergebnis ober

do h i nstehen, weil d ie Klö ger weg en ei nes g esetzl ichen Auf rech n u n gs-

verbotes dorous die Zohlung einer Stommeinloge nicht herleiien

können.
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Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ausschluß d. Kilndigungsrechb

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)

- wissentl iche Pflichtverletzung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis

- d. Bilonzberichtigung?

Aufrechnungsverbot

- 019 GmbHG 9

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Verdienstbescheinigung

Bonkhoftung

- Hoftungsbeschrönkung,
grobes Verschulden

Bquherrenmodell

- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. St4 Wp, Rl
- fehlende Belehrungsbedurftigkeit
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

- Beweislost

Beweislost

- f. unterlossene Aufklörung/Belehrung

- f. Fehlberotung

- {. Rr;cknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung

- Anerkenntnis?

Bindungswirlarng

- belostender Steuerbescheid

Buchführungsouftrog

- Belehrungsp{lichten
: Kossenbuch

- Kontierung
: Belegoussoge

- Prü{ung d. Unterlogen

- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen

- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
(s. ouch Beweislost)

- Bilonzfehler

- Buchungsfehler

Dienstvertrog

- Steuerberotungsvertrog

Dritthoftung

- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Vertrog m. Schutzwirkung

zugunsten Dritier
: Bewertung
: Bilonzerstellung
: Gesel lschoftsg ründung
: Testot

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

Durchgriffshoftung
(s. Geschöftsf üh rer Wp/StB-Gm bH )

Firmo

- GbR
( m ii besch rön kter Gesel lschofterhoftung )

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle

- Fristüberwochung durch RA

- Frisfuersöumnis, verschuldete -: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Weisung qn Bürokroft

Geschöftsf ührer Wp/StB-G m b H

- Hoftung des -
Gewinn (entgongener, $ 252 BGB)

- Dorlegungslost

- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH

- Einzohlungsmonipulotion

- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnq usschüttu ng
: Schoden

Grunderwerbsteuer

- Anderung d. Rechtsprechung

- bei Bquherrengemeinschoft

- Grundstücksbeschoff u n gskosten

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. StB

- Aufrechnung mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter lnstonz

- Anderung der Rechnung

- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten

91,42

91,72

l, 164

91,62

91, ll4

91,3

91,63
91, I l4

91, 114
91,72
91,77

91,72

9l,ll6

91, 85

91,99
91,147
91, 156

91, 85

91, 
.l56

91, 156

91, B, 12

91, 132
91, 132

6B

09
09
6B

32

91, 84

91, 84
91,114

9l,ll4
91, 84

91, 52

91,98

91, 161

91, 161

91, 150

91, 144

91,3
91, 144

91,114

91, B

91,32

Prüfungspflichren des Steuerberoters /
Ende des Steuerberolungsvertroges
- Buchführungsouftrog

- richtige Kontierung

- pouscholer Schodenersotz
(OLG Köln Urt.v.28.9)990 - j\tJ 4l/90, rechtskröfrig)91,38

91,41

28
lö

9
9

9
9r
91

I
9l

I

1

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Bei der verbuchung von Belegen des Mondonten muß deren soch-
liche Richtigkeif nicht überprüft werden. Der Mitorbeiier des Steuer-
beroters geht bei der Kontierung grundsötzlich vom lnholt der Belege
ous.

2.wtd im Steuerberotungsvertrog vereinbort, doß bei dessen vozei-
tiger Beendigung ein Anspruch ouf mindestens 50 0/o der dem steuer-
beroter zustehenden Gesomtvergütung besteht, so setzt dies eine
Vertro gsverletzu n g des Mo nd o nten voro us. Diese I iegt weder bei einer
einverstöndlichen Auftrogsbeendigung noch bei einer begründeten
Kündigung durch den Mondonten vor.

Aus den Gründen:

l. Es ist ollerdings unstreitig, doß die Buchführung der Firmo Friseurgroß-
ho n del u nd Lo denein richtu n g Iür 1984 in obiektiver Hinsicht fehleihoft
wor. Do die Teilrechnung vom 29.10.1g84 in Höhe von 2s.317,7r DM
2291.3.544,48 DM Mehrwertsteuer und die diese Betröge on sich ein-
schließende Endrechnung vom 20.12.1984 ieweils in vollem umfong
verbuchtworden sind, wurde ein um den Teilbetrog von 2s.317,71DM
zu hoher Umsotzerlös ousgewiesen.

Hierfür hot [edoch nicht die Beklogte einzustehen. Der Vertrog, durch
den einem steuerberqter die Buchführung und die Wqhrnehmung der
gesomten steuerlichen Angelegenheiten übertrogen wird, ist ein
Dienstvertrog, der eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot
(vs l. BG H NJW 1970 /1576 ;VersR lg}o /264 ; o LG Kol n DSIR t989l512).
Der Steuerberoter hoftet bei einer fehlerhoften Vertrogserfüllung noch
den Grundsötzen über die positive Vertrogsverletzung. lm vorliegen-
den Foll fehlt es iedoch on dem dofur erforderlichen Verschulden.

Die Rechnung vom 20.12.1984 lößt nichf erkennen, doß es sich um eine
zweite Teilrechnung hondeln sollte. obwohl schon ein Teilbetro g zzgl.

42
42

I
I

)

166

91,32
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$ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, 5 9 StBGebV
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf GebÜhren-vorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror

- Fölligkeit, $ Z StBGebV
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, $ I I StBGebV
: Mittelgebühr

: Dorlegungslost

- entgongener Gewinn

- vermeidborer -
: keine BilonzierungsPflicht

- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Nochbesserungsorbeiten
: für Nichistun

Kousolitöt

- zwischen Pflichwidrigkeit u' Schoden
: Unterbrechung d. Kousol-

zusommenhongs

Klogeouftrog

- BÄl.hrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung

- bäi unzustöndigem Gericht

KonlrursontrogsPflicht, $ 130 o HGB

- Pflicht der Gesellschoftsorgone

Minderkoufmonn

- Lebensmitteleinzelhondel

- Pflicht zur BuchfÜhrung u. Bilonz

Notor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerter

Prospehhoftung

- Anderung d. RechtsPrechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Grunderwerbsteuer

- vorgesehene Nutzung

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der Provison

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwoh

- Berotungspflichten
: Kündigung, Versendungsort

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge

- Verspötu ngsei nwond, g 282 ZP O

Rechtsberotungsgesetz

- d. Wirtschoftsprüfers, Art. I $ 5 Nr. 2
: Vertrogsformulierung
: Wirtschoftsberotung

Regreßprozeß

- negotive Feststellungskloge

- Sochverstö ndigeng utochten
: Urkundenvorloge

Schqden

- vermeid bo res Steuerberotungshonoro r

- Steuervorteile
: rechtswidrige -
: verdeckte Gewinno usschÜttung

- Verspötungszuschlöge

Schötzung tg 162 AO)

- Schoden

- 
P,i^.l, '^a ^. FrLlÄrr rnn in

- 
urr rvvr rv vr ' !r

Schluflbesprechung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzuf Üg ung

StB-GmbH, Wp-GmbH

- {o ktischer Geschöftsf üh rer

Sozietöt

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer

- Beontwortung von An{rogen

Steuerberotu n gsgesetz
_8q
: Kontieren

-957: Werbeverbot, Stelleno nzeigen

Steuerberotu n gsvertrog

- Auflösung des -
: {ristlose Kündigung, 9627 BGB

- pouscholer Schodenersotz

Steuergestoltungsberotun g

- RKW-Gutqchten

- Soldierung der Vor- u' Nochteile

- Umwondlung

91,144
91, 144
91, 144

91, 16

9\,66

91, 66

91,22
91,147

91,66
91,42
91, l9
91, 19

91, 16

91, l5

91, 145
91,145

des Bundesgerichtshofs verpflichiet, solche Sondervorteile, die eine

Willensbeeinflussung zum Nochteil des Auftroggebers befÜrchten

lor.un, on den Auftäggeber herouszugeben (BGH Urt.v- l. 4.1987 : Gl

lq,7, äl: WM gAi,iAl l7A) n.w.Nochw.). Dobei sind Zohlungen/

die ;n einen Strohmonn des Beroters geleistei werden, wie Provisions-

=ontrng"n 
on den Beroter selbst zu blhondeln. Die Beweislost dofÜr,

do{} de-r Beouftrogte etwos erlongt hot und wos er erlongt hot, trifft zwor

J"n numoggeber. Der Totrichter ist ober nicht gehindert, ous dem

Ümstond, Ä-ß d", Beouftrogte keine einleuchtende Erklörung fÜr eine

Zohlung on einem ihm noheslehenden Dritten zu geben vermog, ouf die

Sirohmonneigenschoft des Dritten zu schließen (BGH Urt'v' l' 4'1987

ooo).

Die Feststellung des Berufungsgerichts, die Zohlung des Zeugen K' on den

Bruder des Beklogten sei diesem selbst ols Provision zuzurechnen,

hölt donoch den öm Beklogien in der Revisionsinstonz vorgebrochien

Änf riff"n stond. Nochdem dlr Zeuge K. bei seinerVernehmung vor dem

A"r"rfungrgericht erklöri hotte, er hoLe Zohlungen geleistet, ober nicht on

den B"klolten, sondern on dessen Bruder; dos sei,,in dieser Bronche so

uUti.nl woie es Aufgobe des Beklogten gewes"n, g"l,Behouptung des

t/t'. - -,-^ --r:^^^^:^^ Il-.^,o^fi^an.io"r,,'r.r"tor.derBeklooteselbsthobe
Nloggl5, e5 lltiv(' l'll re2Vrrrwvvrrrrvrr-rYr v'iJ

die-Provision ärhoheÄ, substäniliert enigegenzutreten. Dos ist nicht ge-

schehen. Der Beklogie hot sich wedei in der Berufung- noch in d.er

Revisionsinsionz doäuf berufen, sein Bruder sei selbst in irgendeine[ die

Zohlung rechtfertigenden Weise tötig geworden, es fehlt iede Erklörung

dofür, worum ., oJf eigene Rechnung von dem Anlogevermittler 9'853,-

DM erholten hoben ,il. Dot Berufungsgericht hot doher mit Recht keine

B"iunk"n gehobt, die Zohlung dem Beklogten zuzurechnen. Ohne

A"long ist ii dieser Zr.ort"n-hong, doß die Zohlung ous der fur die

Än to gäu"rmittlu n g oh nehin vorgeseh;nen Provision g eleistet wu rd e, der

Vermittler olso diese Provision geteilt hot'

DerAnspruch ous g667 BGB unterliegt nicht der larrzen Veriöhrung noch

IÄA Stfi"rc, die; Bestimmung gilinur fur Schodenersotzonsprüche

(BGH Beschl.v. 28.1.1987 : göFin BGB $ 667 Steuerlicher Beroter l;

Gehre StBerG $ 68 Rdn. 7).

Miwerschulden

- kopitolersetzende Gesellschofterdorlehen 91, 23

- d. Kreditgebers
: Verdie-nstbescheinigung 91,62

- Prüfung d. Bilonz
: durJh GmbH-Geschöftsführer 91,24

: Stommkopitolforderung 91,23

Nochbesserung

- Kosten der- 91,32

- Nochbuchungen 91'32

- Stundenhonoior", ongemessene 9'l, l6l

- Wechsel d. StB 91, 144
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Treuhönder

- Anderung d. Rechtsprechung

- Dritthoftung

- Gesomtschuld
: Reg reD-lAusg leichsonspruch

- Hoftungsousschluß f. steuerliche
Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: subsidiöre Hoftung

- unmittelbo rer Vermögensschoden
- Plonobweichung
: Nutz-/Wohnflache

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verflechtungshinweis

- freiberufliche Tötigkeir, $ 1B ESIG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wg. d. Steuervorteile

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbeginn,

Bouherrenvertröge
: Wirtschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zweckerreichung

Umwondlung

- RKW-Gutochten

- Schuldübernohme

UnterholtsHoge

- Streitwertgesto ltung

Verdeche Gewin noussch üttu n g

- Schoden
: Steuervorteile

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung ($5lo WPO)
- Treuhond

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Art d. Beru{stötigkeit
: Treuhönder

- Belehrungspflicht u. Fehler u.

Veriöhrungsvorsch rift, Sekundö ronspruch
: keine -

Treuhönder; Wp
- Veriöhrungsbeginn
: Bouherrenvertröge
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Feh I buchung, Sto m m kopitolforderung
: Kouf v. Unternehmensonteilen
: Steuerberoterhonoro r, vermeidbores

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
-d.RA
Versicherungsleistung

- Rückforderung

Versicherungsschutz

- Ansprüche gegen Versicherer

- wissentl. Pfl ichtuerletzu ng
: Kousolitöt
: Provisionsvereinborung
: Wirksomkeit, AGBG

- Zohlungsonspruch

Verspötungszuschlöge

- Schoden
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Leitsotz:

Ein Steuerberoter hot seinem Auftroggeber Sondervorteile, die von dritter
Seite zugewondt sind und eine Willensbeeinflussung zum Nochteil des
Auftroggebers befürchten lossen, ouch donn herorslugeben, wenn die
Zuwendung nicht unmittelbor on den steuerberoter sefbst, sondern on
einen nohen Angehörigen ols Strohmonn erfolgt.

Aus den Gründen:

l. 
Po.r 

Berufungsgericht hot ousgeführt: Die Vernehmung des Zeugen K.
hobe ergeben, dol] zwor die provision von 16.69?--DM nichi dem
Beklo gten, sondern dem An lo g everm ittl u n gsu nterneh men zu g ef lossen
sei, doß ober der Zeuge donoch ,,ous eigener Tosche" on den Bruder
des Beklogten 9.853,- DM gezohlt hoLe. Es bestünden keine Be-
denken, diese Zohlung dem Beklogten ols provision zuzwechnen. Bei
einer engen fomiliören Verflechtung müsse dos gleiche gelten wie in
dem - vom Bundesgerichrshof (BGHZ 95, Bl taäl : wM tqgs, toztt
bereits entschiedenen - Foll, in dem die Zohlung on eine Gesellschoft
erfolgte, on der der Steuerberoter wirischoftlich moßgebend beteiligt
wor.

2. Aufgrund der getroffenen Feststellungen durfte dos Berufungsgericht
die Kloge nichtvollstöndig obweisen. ln Höhe von 9.853,- DMnebst
Zinsen mußte sievielmehr Erfolg hoben. Schodenersotzonsprüche des
Klö g ers hot dos Beruf u n gsgericht o I lerd in gs m it Recht verneinf dos hot
dersenot bereis in seinem Beschluß uberäie teilweise Nichtonnohme
der Revision entschieden. Der Beklogte ist iedoch noch $ 667 BGB zvr
Herousgobe der on seinen Bruder"gezohlten provision verpflichtet.
Zwischen den Porteien wor ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit
Dienstuertrogschorokter zustonde gekommen (BGHZ sl, lo6: WM
l970,1052L Dobeiwor die Totigkeit des Beklogten nichi ouf die reine
Steuerberotu n g besch rö n kt. U nstreitig hoile er vielmeh r im Ro hmen des
Vertrogsverhölinisses dem Klöger eipfohlen, sich on dem Bouherren-
modellzu beteiligen, um Steuern zu sporen. Wenn ein steuerberoier
sich in dero rtig en Fö I len oh ne Ken ntn is seines Auftro g gebers von d ritter
Seite Provisionen zohlen lößt, so ister noch gefestigier Rechtsprechung

9
49
3B

168

91,92 91,12

145
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Gl Leirsöue

Prospehhoftung / Bouherrenmodell /vorgesehene Nutzung /
zugesicherte Eigenschoft

Bei der Prüfung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit von Prospektongoben ist ouf

die totsöchlicl'ren Verhöltnisse zumZeilpunkt der Prospektierung obzustellen.

Ob eine im Prospekt vorgesehene Nutzung eine ,,zugesicherte Eigenschoft" ist,

richtet sich noch dem lnholt des Boubetreuungs- bzw. Generolunternehmer-

vertrog, die den Leistungserfolg definieren.

Die Grunderwerbsteuer gehört zu den Grundstücksbeschoffungskosten. Sie ist

doher nicht Bestondteil einer,,Bou- und Bounebenkostengorontiel
(OlG Korlsruhe Urt.v.12. 9.1989 -B U IB0/BZ- rkr. noch Nichtonnohmebeschluß
des BGH v.21.3.1991 - RPKU 1.032191)

Anwoltspflichten / Kündigung eines Arbeitsverlroges

Der Rechtsonwolt verletzt seine Sorgfoltspflicht, wenn er ein KÜndigungs-

schreiben lediglich durch einfochen Brief zur Post gibt. Er hot durch Auswohl der

Versendungsort dofür zu sorgen, doß der Zugong einer empfongsbedÜritigen

Erklörung nochgewiesen werden konn. Gerode in Föllen einer befÜrchteten

ZugongJvereitelung kommt die Zustellung durch Vermittlung des Gerichts-
rr^llzichcrc ncm 813? BGß in Betrocht-

{OLG Nürnberg Urt.v. 15.ll.1990 - B U 387/90 - NJW RR 1991, 414)

Nochbesserungsorbeiten / Buchführung / Johresobschluß

Der Mondont mulJ den Steuerberoter zur Nochbesserung ouffordern und lhn

durch Fristsetzung in Verzug setzen. Noch Fristoblouf hot er dos Recht, die

Nochbesserungsorbeiten durch Dritte vornehmen zu lossen (sog. Ersotzvor-

nohme) und konn die Aufwendungen erstottet verlongen (vgl. $ 633 BG$.
(OLG Köln Urt.v. 12. 4.1991 - 11 U 41/901

Anm.: Dos Recht des Steuerberoters zur Nochbesserung entföllt, wenn dos
Vertrouensverhöltnis zum Mondonten so gestört ist, doD diesem eine Noch-
besserung durch den Steuerberoter unzumutbor ist.

Prospehhoftung /Anderung der Rechtsprechung zu Grunderwerbsteuer /
Verflechtung

lm Folle der Verflechtung der Vermittlungsgesellschoft mit der gewerblichen

Zwischenmieterin und der Verwoltungsgesellschoft schuldet der Bouherr

keinerlei Vermittl u ngsprovision.

Keine Prospekthoftung, wenn die steuerlichen Angoben in einem Emissions-

prospekt zum Stichto g 7.l0.l98l von der domols geübten Proxis der Londes-

finonzverwoltung ousgingen und den Grunderwerbsteueronteil nur ouf den

Grundstückso nteil bezogen.
(OLG Koblenz Urt.v.5.9.]989 -3U174/88 - rkr. durch Nichtonnohmebeschluß
des BGH v. 14.3.l99l - RPK U 1.036/911
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Prüfungspflichten des Steuerberoters /
Ende des Steuerberotungsvertroges
- Buchführungsouftrog

- richtige Kontierung

- po uscho ler Schodenersotz
(OLG Köln Urt.v.28.9.1990 -11U 41/901

Hoftung des Steuerberofers
- Geholt des GmbH-Geschöftsführers

- verdeckte Gewinnnousschüttu ng
(OLG Düsseldorf Urt.v. 15. ll.1990 - 18 U 242/B8l

Hoftung des Steuerberqters
- Dorlegung des Schodens

- Unterbrechung des Kousolzusommenhongs
du rch Mo ndo ntenverschu lden

{OLG Düsseldor{ Urt.v. 6.12.1990 - lB U 123/90}

Hoftung des Steuerberoters
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- Schoden
{OLG Düsseldorf U rt. v. 13. 12.1990 - 18 U 122/901
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